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Hygieneempfehlungen für die Nutzung von mobilen Küchen / Pepe 

Ernährungsbildungsaktionen, bei denen im internen Kreis (z.B. im Rahmen von pädagogischen 
Kochaktionen) nicht-gewerblich Speisen zubereitet und diese verkostet werden, fallen nicht unter 
das europäische und nationale Hygienerecht. 

Ähnlich verhält es sich, wenn unregelmäßig und nicht-gewerblich Speisen zubereitet und an Dritte 
ausgegeben werden. 

Doch sollten die Einhaltung der Guten Hygienepraxis und die Verhinderung einer 
gesundheitlichen Gefährdung und Täuschung für die Teilnehmenden gewährleistet sein. 

Ernährungsbildungsaktionen / pädagogisches Kochen im internen Kreis: 

 Einhaltung der guten Hygienepraxis 
„Merkblatt: Gute Hygienepraxis beim pädagogischen Kochen mit Kindern“ der Sarah Wiener 
Stiftung1 

Zusätzlich für mobile Küchen sollten folgende Empfehlungen beachtet werden: 

 Standplatz der mobilen Küche auf einem festen, sicheren Untergrund 
 Überdachung zur Vermeidung einer nachteiligen Beeinflussung (z.B. Vordach, Pavillon, 

Sonnenschirm) 
 Handwaschgelegenheit mit Flüssigseife, Papierhandtüchern und Handdesinfektionsmittel. 

Alternativ können lebensmittelechte Handschuhe, sowie Desinfektionsmittel genutzt werden 
(aufgrund des Abfallaufkommen, durch häufiges Wechseln der Handschuhe und durch die 

Verminderung des Sauberkeitsempfindens der Haut, wenig empfehlenswert). 
 alle Lebensmittel fachgerecht, ggf. gekühlt lagern und möglichst bald verzehren 

unregelmäßige und nicht-gewerbliche Ernährungsbildungs- / Kochaktionen mit 
Speisenausgabe an Dritte: 

 Einhaltung der guten Hygienepraxis 
Leitlinie „Feste sicher feiern – Leitlinie zur Guten Hygiene für Veranstalter“ der deutschen 
Gesellschaft für Hauswirtschaft e.V.2 

Zusätzlich für mobile Küchen sollten folgende Empfehlungen beachtet werden: 

 Standplatz der mobilen Küche auf einem festen, sicheren Untergrund wählen. 
 Überdachung zur Vermeidung einer nachteiligen Beeinflussung (z.B. Vordach, Pavillon, 

Sonnenschirm) sicherstellen. 
 Handwaschgelegenheit mit Flüssigseife, Papierhandtüchern und Handdesinfektionsmittel 

bereitstellen. Alternativ können lebensmittelechte Handschuhe, sowie Desinfektionsmittel 

                                                
1 Anlage 1, https://sw-stiftung.de/fileadmin/content/02_Mitmachen/SWS_Merkblatt_gute_Hygiene-praxis_Online_01.pdf 
2 Anhang 2, https://haushalt-wissenschaft.de/wp-content/uploads/2021/03/Feste-sicher-feiern-Leitlinie-zur-Guten-Hygiene-fu%CC%88r-
Veranstalter-dgh.pdf 

https://sw-stiftung.de/fileadmin/content/02_Mitmachen/SWS_Merkblatt_gute_Hygiene-praxis_Online_01.pdf
https://haushalt-wissenschaft.de/wp-content/uploads/2021/03/Feste-sicher-feiern-Leitlinie-zur-Guten-Hygiene-fu%CC%88r-Veranstalter-dgh.pdf
https://haushalt-wissenschaft.de/wp-content/uploads/2021/03/Feste-sicher-feiern-Leitlinie-zur-Guten-Hygiene-fu%CC%88r-Veranstalter-dgh.pdf
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genutzt werden (aufgrund des Abfallaufkommen, durch häufiges Wechseln der Handschuhe und 

durch die Verminderung des Sauberkeitsempfindens der Haut, wenig empfehlenswert). 
 Vor der Essensausgabe einen Tisch als Spuckschutz platzieren. 
 Alle Lebensmittel fachgerecht, ggf. gekühlt lagern und möglichst bald verzehren. 
 Die Veranstaltung darf keine Regelmäßigkeit aufweisen. 
 Keine Speisen in privaten Haushalten vorbereiten. 
 Mindestens eine verantwortliche Person sollte eine Erstbelehrung nach §43 

Infektionsschutzgesetz vorweisen und die Teilnehmenden inhaltlich und sachlich unterrichten. 
 Kennzeichnungs- und Auskunftspflicht bezüglich der Inhaltsstoffe, Allergene und Zusatzstoffe 

beachten. 
 Eine Dokumentation über die verwendeten Speisen und Getränke ist nicht verpflichten, aber 

empfehlenswert. 

Im Zweifelsfall und bei Fragen wenden Sie sich bitte vertrauensvoll 
an die örtliche Lebensmittelüberwachung: 

Stadt Münster 
Gesundheits- und Veterinäramt 
Standort Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 
Nieberdingstraße 30a 
48155 Münster 
Tel. 02 51/4 92-54 61 
Fax 02 51/4 92-54 99 
veterinaeramt@stadt-muenster.de 

  

mailto:veterinaeramt@stadt-muenster.de
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VORWORT

Gemeinsam kochen macht Spaß und schult 
wichtige Alltagskompetenzen. Viele päda-
gogische Fach- und Lehrkräfte wollen daher 
im Kontext der Tagesbetreuung bezie-
hungsweise Schule gemeinsam mit Kindern 
kochen. Wichtig dabei: ein hygienebewuss-
ter Umgang mit Lebensmitteln. Denn dieser 
kann Infektionen verhindern. 

Nur: Was genau heißt das für die Praxis? 
Und gibt es eigentlich konkrete rechtliche 
Pflichten, die beim pädagogischen Kochen 
mit Kindern zu beachten sind? 

Antworten auf diese Fragen liefert das 
vorliegende Merkblatt. Sein Ziel ist es, eine 
bundesweit einheitliche und abgestimm-
te Position zur geltenden Rechtslage in 
Bezug auf die Hygiene bei Aktionen zur 
praktischen Ernährungsbildung zu doku-
mentieren, die in Kitas, Schulen sowie ver-
gleichbaren Betreuungs- beziehungsweise 
Bildungskontexten stattfinden.  

Das Merkblatt beinhaltet außerdem Emp-
fehlungen zur praktischen Umsetzung einer 
Guten Hygienepraxis beim pädagogischen 
Kochen. Nicht von diesem Merkblatt erfasst 
sind Aktionen der Ernährungsbildung, die 
durch Betreiber von Kochschulen angebo-
ten werden.

Initiator und Absender des Merkblattes  
ist die gemeinnützige Sarah Wiener Stif-
tung, die sich seit 2007 bundesweit für  
die praktische Ernährungsbildung von  
Kindern und Jugendlichen engagiert.  
Dabei setzt die gemeinnützige Stiftung  
auf einen Multiplikatoren-Ansatz. Kern  
der Stiftungsarbeit ist ein bundesweites 
Angebot von Fortbildungen sowie Bil-
dungsmaterialien für pädagogische Fach- 
und Lehrkräfte, mit denen diese befähigt 
werden, gemeinsam mit Kindern die Welt 
der Lebensmittel zu entdecken, unter an-
derem indem Lebensmittel zubereitet oder  
verkostet werden.
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„Ich habe was Falsches gegessen!“ oder 
„Der Fisch war nicht mehr gut!“ heißt es 
schnell, wenn jemandem das Essen auf den 
Magen geschlagen ist. Denn jeder weiß: 
Durch Lebensmittel direkt oder den fal-
schen Umgang mit ihnen können Krankhei-
ten übertragen werden. So etwa, wenn sie 
verdorben oder verunreinigt sind. Eine Gute 
Hygienepraxis ist also sehr wichtig beim 
Umgang mit Lebensmitteln.

Im privaten Alltag steht es jedem frei, wie 
genau er es mit der Hygiene hält. Wer 
jedoch die (Mit-)Verantwortung für Dritte 
– also Personen außerhalb seines persön-
lichen, familiären Umfeldes – trägt, muss ein 
paar Dinge beachten. Je nach Rahmen gel-
ten unterschiedliche Gesetze. Ein Lebens-
mittelunternehmer, etwa ein Betreiber der 
Gemeinschaftsverpflegung, muss in Bezug 
auf die Hygiene gleich mehrere gesetzliche 
Regelungen berücksichtigen: das nationale 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) und das euro-
päische Hygienerecht sowie ergänzende 
nationale Vorschriften.

Nach der Lebensmittel-Basisverordnung (EG) 
Nr. 178/2002 gilt als Lebensmittelunterneh-
mer, wer eine mit der Produktion, der Ver-
arbeitung oder dem Vertrieb von Lebensmit-
teln zusammenhängende Tätigkeit ausführt 1. 

I. HYGIENERECHTLICHER RAHMEN  
FÜR DAS PÄDAGOGISCHE KOCHEN

Um tatsächlich unter diese Begriffsdefinition 
zu fallen, wird eine gewisse Kontinuität der 
Tätigkeiten und ein gewisser Organisations-
grad vorausgesetzt 2. Diese Voraussetzungen 
sind beim pädagogischen Kochen in Tages-
einrichtungen oder Schulen in der Regel 
nicht gegeben. Pädagogische Fach- und 
Lehrkräfte, die gemeinsam mit Kindern im 
institutionellen Bildungsalltag kochen, sind 
daher keine Lebensmittelunternehmer. Da sie 
jedoch den richtigen Umgang mit Lebensmit-
teln und eine Gute Hygienepraxis vermitteln 
sollen, müssen sie bestimmte Hygiene- und 
Infektionsschutzregeln beachten.

Kein Fall für das Hygienerecht:  
Kochen und Essen im internen Kreis 

Ernährungsbildungsaktionen, bei denen 
gemeinsam mit Kindern gekocht wird, 
finden üblicherweise im internen Kreis, 
also in einer festen Personengruppe statt. 
Das heißt: Die Gruppe bereitet gemeinsam 
Lebensmittel zu und verspeist diese an-
schließend auch gemeinsam in derselben 
Gruppenzusammensetzung. Eine Abgabe 
an Dritte, wie sie beispielsweise typisch für 
die Gemeinschaftsverpflegung ist, findet 
hier nicht statt. Daher ist das europäische 
und nationale Hygienerecht für solche 
Ernährungsbildungsaktionen in der Regel 

1 Art. 3 Nr. 2 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festle-
gung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde 
für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (ABl. L 031, 1.2.2002, S.1).

2 Erwg. 9, Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 29. April 2004 über Lebens-
mittelhygiene (ABl. L 139, 30.4.2004, S. 1).
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nicht einschlägig. Wer gemeinsam mit Kin-
dern kocht, muss natürlich trotzdem eine 
Gute Hygienepraxis einhalten, damit alle 
gesund bleiben. Ein wichtiger Punkt dabei: 
Bevor mit gemeinsamen Kochaktionen ge-
startet wird, müssen pädagogische Fach- 
und Lehrkräfte den teilnehmenden Kindern 
grundlegende Hygieneregeln erklären und 
die Kinder darauf hinweisen, diese auch 
einzuhalten (s. dazu II).

Sonderfall: Speisen für Feste

Wie sieht es dann mit dem Kuchenbuffet 
beim Sommerfest der Einrichtung aus? 
Ist es die Ausnahme und nicht die Regel, 
dürfen von der Kochgruppe zubereite-
te Speisen an Dritte abgegeben werden. 
Eine solche Abgabe darf nicht regelmäßig 
erfolgen. Ob eine Tätigkeit konkret als regel-
mäßig gilt, ist unbestimmt und daher immer 
eine Einzelfallentscheidung. Im Fall von 
Fragen empfiehlt sich die Kontaktaufnahme 
mit der örtlich zuständigen Lebensmittel-
überwachungsbehörde. In diesem Zusam-
menhang wird auf die BZfE-Leitlinie „Feste 
sicher feiern“ hingewiesen, in der geeignete 
Verfahrensregeln beschrieben sind3.

Besteht die Idee, Speisen aus der Koch-
gruppe über einen Schulkiosk zu vertreiben, 
ist dies eine unternehmerische Tätigkeit, 
die der Kontrolle durch die örtlich zustän-
dige Lebensmittelüberwachungsbehörde 
unterliegt. Die gesetzlichen Vorschriften zur 
Lebensmittelhygiene sind einzuhalten.

Für alle, die regelmäßig mit Kindern 
kochen: die Belehrung nach § 43 IfSG

Pädagogische Fach- und Lehrkräfte, die 
regelmäßig mit Kindern im Rahmen von  
Ernährungsbildungsaktionen kochen,  
müssen sich gemäß § 43 Infektionsschutz-
gesetz (IfSG) belehren lassen. 

Zuständig für die § 43 IfSG-Belehrung ist in 
der Regel das örtliche Gesundheitsamt. Die 
Bescheinigung darf zu Beginn des Koch-
kurses nicht älter als drei Monate sein. Bei 
Arbeitsantritt, und anschließend alle zwei 
Jahre, ist ist eine Folgebelehrung erforder-
lich. Sie kann durch den Arbeitgeber erfol-
gen. Auch Online-Kurse werden angeboten.

Helfen Eltern oder andere Personen als 
Ehrenamtliche bei Ernährungsbildungsak-
tionen, unterliegen auch sie der Belehrungs-
pflicht nach § 43 IfSG – allerdings nur, wenn 
sie regelmäßig helfen.

Allenfalls bedingt machbar:  
Gleiche Küche für Kochaktionen  
und Gemeinschaftsverpflegung

Der Gedanke liegt nahe: Haben Bildungs-
einrichtungen keine Lehrküche, jedoch eine 
Küche für die Gemeinschaftsverpflegung 
dann lässt sich diese doch auch für Er-
nährungsbildungsaktionen nutzen, oder? 
Das ist grundsätzlich zwar erlaubt, jedoch 
mit Auflagen für den Betreiber verbunden. 
Denn der Betrieb solcher Küchen zur  

3 Bundeszentrum für Ernährung (BZfE), Feste sicher feiern – Leitlinie zur Guten Hygiene für Veranstalter, 1. Auf. 2017.



Gemeinschaftsverpflegung unterliegt dem 
europäischen und nationalen Hygiene- und 
Lebensmittelrecht. Gibt der Betreiber seine 
Küche für Ernährungsbildungsaktionen frei, 
muss er dies in seinem dokumentierten 
System zur Risikobewertung (HACCP-Kon-
zept) berücksichtigen. Er muss dann unter 
anderem sicherstellen, dass die Küche pro-
fessionell gereinigt wird, nachdem Dritte sie 
genutzt haben. Außerdem ist eine strenge 
zeitliche Trennung erforderlich. Ernährungs-
bildungsaktionen dürfen nur stattfinden, 
wenn die Küche nicht zeitgleich durch den 

gewerblichen Betreiber genutzt wird.  
Lebensmittel der Gemeinschaftsverpfle-
gung dürfen nicht für die Teilnehmer der 
Kochaktion zugänglich sein.

Auch dürfen in Kühlschränken oder Lager-
räumen der Gemeinschaftsverpflegung 
nicht ohne Weiteres Lebensmittel für Er-
nährungsbildungsaktionen gelagert wer-
den. Das geht allenfalls nach Absprache 
mit dem Betreiber der Gemeinschaftsver-
pflegung. Er weiß, was in diesem Fall zu 
beachten ist.
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Die „Gute Hygienepraxis“ beschreibt, was 
beim Umgang mit Lebensmitteln unter Hy-
gienegesichtspunkten wichtig ist, damit das 
Risiko einer Infektion so weit wie möglich 
vermieden wird.

Anforderungen an Räume  
und Ausstattung

Alles, was mit Lebensmitteln in Kontakt 
gerät, muss leicht und gründlich gereinigt 
und gegebenenfalls desinfiziert werden 
können. Arbeitsflächen und Küchenwerk-
zeuge sollten daher eine glatte Beschaf-
fenheit aufweisen. Ungünstig sind bei-
spielsweise Küchenwerkzeuge mit Ecken 
oder Toträumen, die einer Reinigung nur 
schwer zugänglich sind – insbesondere, 
wenn Kinder am Reinigungsprozess be-
teiligt werden sollen. Denn dort können 
sich Lebensmittelreste und Feuchtigkeit 
sammeln. Keime können sich dann leicht 
vermehren, auf andere Lebensmittel über-
gehen und so Infektionen verbreiten.

Eine Handwaschgelegenheit mit Flüssig-
seife und Einmalhandtüchern muss immer 
in der Nähe sein. Ist kein Handwaschbe-
cken verfügbar, kann zum Händewaschen 
ein mit frischem Trinkwasser gefüllter, 
sauberer Kanister mit Ablaufhahn und 
einer darunter gestellten Schüssel verwen-
det werden.

Für die Geschirrreinigung sollte eine sepa-
rate Abwaschgelegenheit zur Verfügung 
stehen. Generell ist auf eine zeitliche Tren-

nung beim Reinigen von Händen, Lebens-
mitteln und Geschirr zu achten. Es muss 
nicht zwingend eine vollständig ausgestat-
tete Lehrküche vorhanden sein, um  
mit Kindern gemeinsam zu kochen.  
Wichtig ist: Die Hygiene muss gewähr-
leistet sein. So ist es grundsätzlich zum 
Beispiel möglich, mit Hilfe einer stabilen 
Wachstischdecke beanspruchte Flächen  
in geeignete Arbeitsflächen zu verwan-
deln. Zu Beginn der Kochaktion sollte 
die Tischdecke dann immer mit warmem 
Wasser und etwas Spülmittel gereinigt und 
trockengerieben werden.

Nur wer gesund ist, darf mitmachen

Nur wer gesund ist, darf bei der Lebens-
mittelzubereitung mitmachen. Das gilt für 
die pädagogische Fach- und Lehrkraft, für 
alle Kinder und auch für eventuelle ehren-
amtliche Helfer. Wer Symptome wie bei-
spielsweise Bauchschmerzen, Durchfall 
oder Halsschmerzen verspürt oder infi-
zierte Wunden hat, muss ohne Wenn und 
Aber von der Kochaktion ausgeschlossen 
werden. Konkrete Tätigkeitsverbote sind in 
§ 42 IfSG festgeschrieben.

Umgang mit kleinen Wunden

Für kleinere Wunden gilt: Ein frisches  
wasserundurchlässiges Pflaster aufkleben 
und einen sauberen Plastikhandschuh 
überziehen, wenn Lebensmittel berührt 
werden. Nur dann lassen sich Infektionen 
sicher vermeiden.

II. UMSETZUNGSTIPPS 
FÜR EINE GUTE HYGIENEPRAXIS  
BEIM PÄDAGOGISCHEN KOCHEN
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• nach jedem Toilettenbesuch und  
dem Wechsel von Windeln,

• nach dem Kontakt mit Abfällen,

• sofort nach dem Umgang mit rohem Ei, 
rohem Fleisch, Geflügel oder Fisch,

• nach dem Putzen von Obst und Gemüse,

• nach dem Husten, Niesen  
oder Naseputzen.

Das Händewaschen erfolgt mit Seife unter 
fließendem Wasser. Einweghandtücher zum 
Abtrocknen verhindern das Risiko, dass auf 
den Händen verbleibende Keime übertragen 
werden. Eine Desinfektion nach dem Hände-
waschen wird nach dem Umgang mit rohen 
Eiern, rohem Fleisch, insbesondere Geflü-
gelfleisch, oder Fisch empfohlen.

Wichtig ist der zeitliche Ablauf: Erst die 
Schutzkleidung anziehen, dann geht´s  
ans Händewaschen.

Zutaten- und Rezeptauswahl

Die Zutaten- und Rezeptauswahl sollte sich 
am Alter und Entwicklungsstand der be-
teiligten Kinder orientieren. Unterschieden 
werden muss dabei zwischen Verzehr und 
Verarbeitung: Kleine Kinder bis zum Alter 
von ungefähr fünf Jahren zählen zur Grup-
pe besonders empfindlicher Personen, weil 
ihre körpereigenen Abwehrkräfte noch 
nicht vollständig ausgebildet sind. Es gibt 
Lebensmittel, deren Verzehr für sie daher 
nicht empfohlen werden. In diesem Zu-
sammenhang wird auf das BfR-Merkblatt 
„Sicher verpflegt – Besonders empfindliche 
Personengruppen in Gemeinschaftseinrich-
tungen“ hingewiesen.

Zum Niesen oder Husten

Wer niesen oder husten muss, wendet sich 
immer von den Lebensmitteln ab und niest 
in den Ellbogen, nicht in die Hand.

Kleidung und Körperhygiene

Beim pädagogischen Kochen muss jedes 
Kind eine saubere Kochschürze tragen. 
Sie verhindert, dass Keime von der Stra-
ßenkleidung auf Lebensmittel übertragen 
werden. Alternativ können auch saubere 
große T-Shirts für Kochaktionen angezogen 
werden und diese Schutzfunktion überneh-
men. Grob verschmutzte Kleidung muss vor 
Beginn der Kochaktion gewechselt werden.

Lange Haare müssen zusammengebunden 
werden – auch aus Gründen der Arbeits-
sicherheit. Sinnvoll ist es außerdem, eine 
Kopfbedeckung zu tragen. Das ist jedoch 
kein Muss. Ansonsten gilt: Die Hände, ein-
schließlich der Fingernägel müssen sauber 
sein. Kurz geschnittene Fingernägel lassen 
sich am besten reinigen. Schmuck wie Ringe 
und Armbänder müssen vor dem Kochen 
abgelegt werden. Denn in allen noch so 
kleinen Zwischenräumen können sich Keime 
und Schmutz sammeln, die sich dann beim 
Händewaschen nur schwer beziehungsweise 
gar nicht entfernen lassen.

Händewaschen: wann, wie und wo?

Die Hände müssen immer gewaschen  
werden,

• bevor mit der Lebensmittelzubereitung 
gestartet wird,

• bei jedem Wiederbeginn der Lebensmit-
telzubereitung nach einer Unterbrechung,



Bei der Verarbeitung von rohen tierischen 
Lebensmitteln, insbesondere von rohen 
Eiern, rohem Fleisch, speziell Geflügel, und 
Fisch, ist auf eine sehr sorgfältige Hygi-
ene zu achten. Das gilt in Bezug auf die 
persönliche Hygiene, die Arbeitshygiene 
aber auch die Ausstattung der Räumlich-
keiten, in denen gekocht wird. Eier, Fleisch, 
Geflügel und Fisch müssen vor dem Ver-
zehr immer durcherhitzt werden. Einmal 
durcherhitzt und unter hygienischen Bedin-
gungen zubereitet aber, birgt der Verzehr 
dieser Speisen kein besonderes Risiko für 
Kinder. Ein wichtiges Entscheidungskrite-
rium für die Zutaten- und Rezeptauswahl 
ist daher: Je besser die Kinder den Sinn 
von Hygieneregeln nachvollziehen können, 
umso verlässlicher werden sie ihnen auch 
folgen können.

Empfehlenswert für das pädagogische 
Kochen mit Kindern ist die Zubereitung von 
Speisen, die unmittelbar nach der Zuberei-
tung verzehrt werden. Längere Standzeiten 
sollten vermieden werden.

Beim Backen mit kleinen Kindern wird 
empfohlen, eifreie Teige zu verwenden. 
Denn erfahrungsgemäß wollen sie den Teig 
aus Neugierde probieren und es fällt ihnen 
schwer, auf das Naschen zu verzichten. Mit 
eifreien Teigen besteht dabei aus hygieni-
scher Sicht kein besonderes Risiko (s. Aus-
führungen zu „Richtig abschmecken“).

Eventuell sind individuelle Vorgaben des 
Trägers oder der Einrichtungsleitung zur 
Speisenauswahl und -zubereitung zu be-
rücksichtigen.
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eventuell angegebener Lagertemperatu-
ren. Trägt ein Lebensmittel ein Verbrauchs-
datum, so darf es nach Ablauf dieses 
Datums nicht mehr verarbeitet und ver-
zehrt werden. Das gilt beispielsweise für 
rohes Hackfleisch oder Geflügelfleisch.

Angebrochene Packungen müssen gut ver-
schlossen und sollten zügig aufgebraucht 
werden. Dabei sollten eventuelle Empfeh-
lungen des Herstellers zur Haltbarkeit nach 
dem Öffnen berücksichtigt werden. Am 
besten werden Lebensmittel in saubere, 
gut verschließbare und lebensmittelechte 
Behältnisse überführt. Diese sollten mit An-
gaben über den Inhalt und Zeitpunkt des 
Abfüllens beschriftet werden.

Sichere Lebensmittelzubereitung

Selbst die sauberste Küche ist nicht keim-
frei: Ungewaschenes Obst kann mikrobiell 

Lagerung und Einkauf  
von Lebensmitteln

Die meisten Verderbnis- und Krankheits-
erreger vermehren sich besonders gut, 
wenn es warm und feucht ist. Deshalb 
sollten Lebensmittel grundsätzlich kühl 
sowie trocken und – zum Erhalt ihrer 
Nährstoffe und ihres Geschmacks – auch 
dunkel gelagert werden. Leichtverderb-
liche Lebensmittel wie Eier, Fleisch und 
Milchprodukte, Lebensmittel mit nicht 
durcherhitzten Anteilen, beispielsweise 
Cremes, sowie Reste zubereiteter Speisen 
gehören in den Kühlschrank.

Die Kühlkette darf nur kurz unterbrochen 
werden. Das muss auch bei der Planung 
des Einkaufs berücksichtigt werden. Das 
Verbrauchsdatum und das Mindesthaltbar-
keitsdatum gelten nur für original ver-
schlossene Packungen unter Einhaltung 
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belastet sein ebenso wie benutzte Kü-
chenwerkzeuge. Für eine sichere Lebens-
mittelzubereitung ist es daher wichtig, 
unreine und reine Arbeiten zu trennen. 
Das heißt: Unverarbeitete, ungewaschene 
beziehungsweise rohe Lebensmittel dürfen 
nicht mit fertigen Speisen in Kontakt kom-
men. Benutzte Küchenwerkzeuge werden 
sorgfältig gereinigt und erst dann für einen 
neuen Arbeitsgang verwendet.

Wenn gegarte Speisen zubereitet oder 
mitverarbeitet werden, wird zur Verhütung 
lebensmittelbedingter Erkrankungen auf 
folgende Grundsätze und allgemeine Emp-
fehlungen hingewiesen:

• Hitze tötet die meisten Keime. Deshalb 
sollten Speisen bei der Zubereitung aus-
reichend erhitzt und durcherhitzt werden. 
Ausreichend heißt: mindestens 70 °C für  
2 Minuten im Inneren des Lebensmittels. 
Die Temperatur kann mit einem Fleisch-
thermometer überprüft werden.

• Bei Temperaturen zwischen 15 und  
55 °C vermehren sich viele Keime beson-
ders schnell. Das Abkühlen von Speisen 
auf Kühlschranktemperatur (7 °C) sollte 
möglichst schnell (≤ 2 Stunden) erfolgen. 
Größere Speisenmengen können dazu in 
kleinere Behältnisse umgefüllt werden, 
denn je kleiner die Menge, umso schneller 
kühlen sie ab.

• Sollen rohe zubereitete Zutaten mit ge-
kochten Zutaten vermischt werden: Die 
gekochten Zutaten abkühlen lassen, bevor 
die anderen Zutaten hinzugefügt werden. 

Richtig abschmecken

Zum Abschmecken hat jeder einen eigenen 
Probierlöffel, auf den mit einem sauberen 

Löffel die Speise gekleckst wird. So ge-
langt kein Speichel ins Essen. Finger nicht 
abschlecken – oder hinterher gründlich die 
Hände waschen.

Reinigung und Entsorgung

Die Reinigung, insbesondere von Arbeits-
flächen, aber auch von Geschirr, erfolgt mit 
einem sauberen Lappen, warmem Was-
ser und Spülmittel. Soweit möglich, wird 
Geschirr in der Spülmaschine gereinigt. 
Spül- und Wischlappen müssen zu Beginn 
einer Kochaktion frisch sein. Sie müssen 
bei mindestens 60 °C in der Waschma-
schine gewaschen werden. Dasselbe gilt 
für Hand- und Geschirrtücher. Arbeitsflä-
chen werden nach dem feuchten Wischen 
mit einem Einwegtuch trockengewischt. 
Eine zusätzliche Desinfektion der Arbeits-
flächen ist nach dem Umgang mit rohem 
Fleisch, insbesondere Geflügelfleisch, oder 
Fisch nötig.

Abfälle werden deutlich getrennt von 
Lebensmitteln gesammelt und nach jeder 
Kocheinheit entsorgt.

Umgang mit Speiseresten  
und Mitnahme nach Hause

Dürfen die Kinder Kostproben mit  
nach Hause nehmen? Das sollte gut  
abgewogen werden: Je nach Art der 
Speise, kann sich der Transport negativ 
auf die Produktbeschaffenheit auswirken, 
insbesondere im Sommer. Kühlpflichtige 
Speisen, etwa Milchdesserts oder Salate, 
sollten daher vor Ort gut verschlossen,  
gekühlt gelagert und am Folgetag  
von der Gruppe gegessen werden. Tro-
ckenes, etwa Brötchen oder Kekse, kann 
dagegen als Kostprobe mit nach Hause 
genommen werden.



12 MERKBLATT GUTE HYGIENEPRAXIS BEIM PÄDAGOGISCHEN KOCHEN MIT KINDERN // Stand August 2019

RECHTSQUELLEN

Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen 
Parlamentes und des Rates vom 29. April 2004  
über Lebensmittelhygiene 
Amtsbl. EU Nr. 139/1 vom 30. April 2004

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen 
Parlamentes und des Rates vom 28. Januar 2002 
zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und An-
forderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung 
der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicher-
heit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebens-
mittelsicherheit 
(Lebensmittel-Basisverordnung),  
Amtsbl. EU Nr. L 31/1 vom 1. Jan. 2002

Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infek-
tionskrankheiten beim Menschen 
(Infektionsschutzgesetz - IfSG) vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045)

Verordnung über Anforderungen an die Hygiene 
beim Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen 
von bestimmten Lebensmitteln tierischen Ursprungs  
(Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung – Tier-
LMHV), neugefasst durch B. v. 18.04.2018 BGBl. I  
S. 480, 619



13MERKBLATT GUTE HYGIENEPRAXIS BEIM PÄDAGOGISCHEN KOCHEN MIT KINDERN // Stand August 2019

aid infodienst e.V. (jetzt BZfE):  
Küchenhygiene für Profis, 8. Aufl. 2016

Bales / Baumann / Schnitzler:  
Infektionsschutzgesetz, Kommentar und  
Vorschriftensammlung, 3. Aufl.

Bundesinstitut für Risikobewertung:  
Hackepeter und rohes Mett sind nichts für  
kleine Kinder!, Presseinformation Nr. 11/2012 vom  
12. März 2012, online unter: www.bfr.bund.de/de/pres-
seinformation/2012/11/hackepeter_und_rohes_mett_
sind_nichts_fuer_kleine_kinder_-129122.html  
(Zugriff vom 1. August 2019)

Bundesinstitut für Risikobewertung,  
aid infodienst e.V. (jetzt BZfE):  
Hygieneregeln in der Gemeinschaftsgastronomie, 
aktualisierte Fassung 2018, online unter:  
https://www.bfr.bund.de/cm/350/hygienere-
geln-in-der-gemeinschaftsgastronomie-deutsch.pdf 
(Zugriff vom 1. August 2019)

Bundesinstitut für Risikobewertung:  
Schutz vor Lebensmittelinfektionen im Privathaushalt, 
2018, online unter: https://www.bfr.bund.de/cm/350/
verbrauchertipps_schutz_vor_lebensmittelinfektionen_
im_privathaushalt.pdf (Zugriff vom 1. August 2019)

Bundesinstitut für Risikobewertung:  
Sicher verpflegt – Besonders empfindliche Personen-
gruppen in Gemeinschaftseinrichtungen, 2017,  
online unter: https://www.bfr.bund.de/cm/350/
sicher-verpflegt-besonders-empfindliche-personen-
gruppen-in-gemeinschaftseinrichtungen.pdf  
(Zugriff vom 1. August 2019)

Bundesverband der Kindertagespflege e.V.:  
Die Leitlinie für eine gute Lebensmittelhygiene- 
praxis in der Kindertagespflege, online unter:  
https://www.bvktp.de/service/publikationen/die-leitli-
nie-fuer-eine-gute-lebensmittelhygienepraxis 
(Zugriff vom 01. August 2019)

Bundeszentrum für Ernährung (BZfE):  
Feste sicher feiern – Leitlinie zur guten Hygiene  
für Veranstalter, 1. Aufl. 2017

Deutscher Caritasverband / Diakonisches Werk  
der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hg.):  
Leitlinie für eine Gute Lebensmittelhygienepraxis in 
sozialen Einrichtungen (Wenn in sozialen Einrichtun-
gen gekocht wird), Lambertus-Verlag, 1. Aufl. 2009

Leibniz-Institut für Präventionsforschung und  
Epidemiologie – BIPS:  
Gute Hygiene-Praxis in Kita-Küchen, Stand 04/2016

VERWENDETE UND WEITERFÜHRENDE LITERATUR



Kontakt:

Sarah Wiener Stiftung 
Chausseestr. 8, 10115 Berlin 
Tel.: 030 166370-080 
E-Mail: info@sw-stiftung.de

www.sarah-wiener-stiftung.de 
www.sarah-wiener-stiftung.de/newsletter 
www.facebook.com/SarahWienerStiftung



Feste sicher feiern
Leitlinie zurGuten Hygiene für Veranstalter





3

INHALT
Vorbemerkung......................................................................................................... 4
An wen richtet sich diese Leitlinie?.................................................................................... 4
Warum wurde sie entwickelt?............................................................................................ 5
Welchen Nutzen haben Sie als Veranstalter von dieser Leitlinie?............................................ 5

Vorwort ...................................................................................................................... 6
Geeignete Speisenauswahl treffen und Helfer schulen................................. 8
Welche Folgen haben Hygienefehler und was können Sie vorbeugend tun?............................. 8
Wie planen Sie Ihr Fest erfolgreich?.................................................................................... 8

Herstellung und Transport von Speisen ..................................................... 11
Welche Speisen sind für Feste geeignet?*............................................................................ 11
Was ist bei der Herstellung der Speisen zu beachten?*..........................................................11
Wie sollen die Speisen transportiert und gelagert werden?*..................................... 12

Wareneingangskontrolle und Temperaturmanagement............................ 13
Wie führt man Wareneingangskontrollen durch?*................................................................ 13
Wie führt man Temperaturkontrollen durch?* .............................................................. 14
Wie kalt müssen gekühlte Lebensmittel sein?*.................................................................... 14
Wann sind Kühltheken und Kühlgeräte kalt genug?*............................................................ 15
Wie geht man mit heißen Speisen um?*............................................................................. 16
Was ist sonst noch beim Grillen und Frittieren zu beachten?*................................................ 16

Speisen- und Getränkeabgabe ........................................................................ 17
Worauf sollte man bei der Speisenabgabe achten?* ................................................. 17
Was ist bei der Getränkeabgabe zu beachten?*................................................................... 19
Was ist beim mobilen Getränkeausschank zu beachten?* ........................................... 20

Gesundheitliche Anforderungen ........................................................................ 21
Welche gesundheitlichenVoraussetzungengelten für ehrenamtlicheHelfer?........................... 21
Warum ist Händewaschen das A und O?*........................................................................... 22
Was sind geeignete Handwaschgelegenheiten?................................................................... 22
Welche anderen Hygieneanforderungen sind wichtig?*........................................................ 23

Organisatorische und technische Anforderungen ..................................... 24
Worauf müssen Sie bei der Wahl des Veranstaltungsortes achten?.......................................... 24
Wie sollen Stände und Buffets beschaffen sein?*................................................................. 24
Welche Anforderungen sind beim Trink- und Abwasser einzuhalten?....................................... 25
Wann muss eine Veranstaltung angemeldet werden? .................................................. 25
Worauf ist bei der Reinigung zu achten?*............................................................................26
Was ist sonst noch wichtig?*............................................................................................. 26

Literatur .................................................................................................................... 28
Leitlinien, Kommentare, Merkblätter, DIN-Normen.......................................................... 28
Gesetze, Verordnungen ................................................................................................ 29

Kopiervorlagen ....................................................................................................... 30
Impressum ............................................................................................................... 41

*Dieser Textistebenfalls imBZfE-Helferheft 0634„Feste sicherfeiern– Leitlinie zurGutenHygiene
für ehrenamtlicheHelfer “ abgedruckt.



4

VORBEMERKUNG

Anwenrichtet sichdiese Leitlinie?
Die vorliegendeLeitlinie richtet sichgrundsätzlichanVeran-
stalterundOrganisatorenvongelegentlich stattfindenden,
öffentlich zugänglichenFestveranstaltungen, zumBeispiel
Vereins-,Sport-,Straßen-oder Dorffeste, Feste inkirchlichen
Einrichtungen, inKindertagesstätten, inSchulen oderanähnli-
chenVeranstaltungsorten, für die typischist, dass insbesondere
Privatpersonen dieHerstellungvonSpeisenundGetränken
sowie derenAusgabeübernehmen.

Die VeranstaltersolcherFeste sind inderRegel keineLebens-
mittelunternehmer imSinne desLebensmittelrechtsundnicht
zurumfänglichenEinhaltung der Verordnung(EG) Nr.852/2004
überLebensmittelhygieneverpflichtet. Es gibt jedochkeinepau-
schaleEinordnung.Über die AnwendungderVerordnung(EG)
Nr.852/2004könnenfolglichnurdie Behörden vorOrt nach
Einzelfallprüfungentscheiden.

Darüberhinauswendetsichdie Leitlinie auchanLebensmit-
telunternehmer, die regelmäßigundgewerblich in festenoder
mobilenBetriebsstätten tätigsindunddabeizeitlichbefristet auf
Festen Lebensmittel abgeben.Sie fallen grundsätzlichindenAn-
wendungsbereichderVerordnung(EG) Nr.852/2004.Für solche
Unternehmer istdiese Leitlinie alsergänzendeInformation zu
bereits bestehendenundanerkanntenBranchen-Leitlinien
(zumBeispiel DEHOGA „Leitlinie füreineGuteHygienepraxisin
derGastronomie“, BGN „Leitlinie füreineGuteLebensmittelhy-
gienepraxis– Eigenkontrollen inortsveränderlichenBetriebsstät-
ten“) zuverstehen.
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Warumwurdesie entwickelt?

Ziel istes, dieVersorgungmitsicherenSpeisen
aufallenArten vonöffentlich zugänglichenFes-
ten zugewährleisten. Lokaloderregionalwerden
jedochoftunterschiedliche praktischeAnforderun-
gengestellt,diedie Festveranstalter verunsichern.
In AbstimmungmitBehördenvertretern ausderLe-
bensmittelüberwachungunddenMitgliedsverbän-
denderBundesarbeitsgemeinschaft fürHauswirt-
schaftwurdedievorliegendeEmpfehlung„Feste
sicherfeiern“ entwickelt. Siewurde imWegedes
nationalenVerfahrenszurPrüfungvonLeitlinien
fürGute VerfahrenspraxisunterKoordination des
FreistaatsBayern geprüftundvonallenBundes-
ländernanerkannt.Sie kannsomitals„Leitlinie“
gelten, die denbundesweit abgestimmtenKonsens
zwischenBehörden undPraktikern bezüglich
„Guter Hygiene-beziehungsweise Verfahrenspra-
xisbei Festen“ beschreibt.

Welchen Nutzenhaben Sie als
Veranstalter von dieser Leitlinie?

Jeder,derLebensmittelherstellt, behandeltoder
inVerkehr bringt, haftet unabhängigvonden
lebensmittelrechtlichen Vorschriftenzivil-und straf-
rechtlich dafür,wennes zuGesundheitsfolgenbei
Gästendurchnicht sichere Produkte kommt.

DieseLeitlinie richtetsichexplizitanFestveran-
stalter undbietet einenOrientierungsrahmen,
derHygienerisiken minimiertunddennochden
Aufwandin SachenHygienemanagementbei der
Festorganisationpraktikabelhält.DieLeitlinie be-
schreibt einenHygienestandard, derVoraussetzung
fürausreichendeLebensmittelsicherheit ist. Bei
angemessenerUmsetzungkönnenVeranstalter so
die Verantwortungdafür übernehmen,dassdie
abgegebenenSpeisen undGetränkesicher sind.

VorallemVeranstalter,dienicht indenAnwen-
dungsbereichderVerordnung(EG) Nr.852/2004
fallen,habenmitdieserLeitlinie denVorteil, dass
ihnendiewichtigen Grundlagender „Guten Hy-
gienepraxis“ als Empfehlungvermittelt werden.
Sie umfasstUnterlagen,mitdenenzumBeispiel
dieehrenamtlichenHelfer überdiegrundlegenden
Hygieneregelnanschaulich informiertwerden
können.Fernerenthält dieBroschürewichtige
praktischeHinweise, zumBeispiel bezogenauf
geeignete, bedingtgeeignete beziehungsweise
nichtempfehlenswerte Lebensmittelund ihre
Bezugsquellen.
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VORWORT

Füröffentlich zugänglicheFeste gibtesvielfältige Anlässe.Einige
davonsindin der nebenstehendenAbbildung1zusammengestellt.
Unverzichtbarsindein vielfältiges undleckeresSpeisen-und Ge-
tränkeangebotunddergesellige Verzehr.Damit alle Gäste gesund
bleiben, mussdie Verpflegungsichersein.Dies gelingtamehesten,
indemeinangemessenerHygienestandardeingehaltenwird.

DievorliegendeVeröffentlichungwill weder Festeabschaffen
nochsieverbieten.GanzimGegenteil: Sie will die lebendige
Festkultur fördernundSie alsVeranstalter dahingehendunter-
stützen,ein geeignetes Speisen-und Getränkeangebot auszu-
wählen, erforderliche Kontrollen angemessenundplanvolldurch-
zuführenundihreehrenamtlichen Helfer zuwichtigen Hygiene-
undInfektionsschutzmaßnahmenanzuleiten.Denn Sie alsVeran-
stalter tragendie Verantwortungdafür,dasskeinePersonennach
demVerzehrder Produkte zuSchaden kommen.

ErklärenSie dasauchIhrenHelfern. Wenn alleBeteiligten entspre-
chendhandeln,könnenSie einenausreichendenHygienestandard
gewährleisten,bei demdieLebensmittelsicherheitnicht demZufall
überlassenbleibt. Darumgehtes indieserSchrift. ScheuenSie
sichbeiUnklarheiten nicht, die für Sie zuständigeüberwachende
Behörde anzurufenundumRat zufragen.

DieseLeitlinie bestehtauszweiVeröffentlichungen:demvorlie-
gendenDIN-A4-HeftfürSie alsVeranstalter undeiner Kompakt-
informationzurHygieneunterweisungIhrer ehrenamtlichen
Helfer.DasVeranstalterheft enthältHilfestellungen, umdie
erforderlichen Rahmenbedingungenfüreine guteHygienepraxis
beiderFestorganisationsicherzustellen.Mit Hilfe derChecklisten
undKopiervorlagen imAnhang(auchzumHerunterladen und
Ausdrucken)könnenSie bequemundSchritt fürSchritt Ihr Fest
organisierenunderforderliche Kontrollen durchführen.

LIEBE FESTVERANSTALTERUNDORGANISATOREN!
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▲ Abb.1:InternetsuchergebnissefürdenBegriff „Feste feiern“

DieKompaktinformation fürehrenamtlicheHelfer enthältdie erforderlichen
Hygiene-und Infektionsschutzregeln,die alle Beteiligten anwendensollen.
Sie könnendamit IhreehrenamtlichenHelfer inSachenLebensmittelsicherheit
undHygieneunterweisen.DerFünferpack, denSie imMedienshopunter
www.ble-medienservice.de bestellen können,hatdieBestell-Nr. 0364.

Viel ErfolgundSpaß beimFeiernwünschen Ihnen
dasBundeszentrumfürErnährung(BZfE) und
dieBundesarbeitsgemeinschaftfürHauswirtschafte.V. (BAG-HW)

Checklisten undKopiervorlagenzumkostenfreienDownload:
GebenSiediesenLinkin ihrenBrowser ein:
www.bzfe.de/3438-feste-sicher-feiern
GebenSiedannbittedasPassword:„download“ ein. Sie findeneineZIP-Dateimitden
Checklisten undKopiervorlagen zumHerunterladen, SpeichernundAusdrucken.
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Nr. Aufgabe Wererledigt
dieAufgabe?

Biswann? Erledigtam:

1.13 amGetränkestandggf.einenHinweisaufdasJugendschutzgesetz
zumAlkoholausschankanbringen,zumBeispiel:KeineAbgabevon
Bier,Wein,SektanKinderundJugendlicheunter16Jahren

1.14 ausreichendeAnzahlvonToilettensowieeinegesonderteToilette
fürMitarbeitermitHandwaschbeckenundBeleuchtungorganisie-
ren(ggf.einemobileToilettenanlage,z.B.Toilettenwagenordern)

1.15 Verkaufsstand/Partyzeltbesorgen,AnforderungenandenFuß-
bodendesVerkaufsstandes/Zeltesbeachten

1.16 ggf.ausreichendeBeleuchtungsicherstellen
1.17 Musikanlage,Verstärker,LautsprecherundStromanschlussdafür

organisieren
1.18 ggf.TischeundBestuhlung,Geschirrorganisieren
1.19 fürHandwaschgelegenheitensorgen,Umgangmitschmutzigem

Geschirrregelnundggf.dieMöglichkeitfürdasWaschenvon
Lebensmitteln(Obst/Gemüse)regeln

1.20 AufbauundAbbauorganisieren
1.21 beiderFeuerwehrüberdieVorschriftenzumBrandschutzinformie-

renundggf.Feuerlöscheraufstellen
1.22 ggf.GEMA-Anmeldungdurchführen(inderRegelistderMusik-

einsatznurbeiPrivatveranstaltungenGEMA-frei.Wennbeieiner
öffentlichenVeranstaltungMusikzumEinsatzkommt,informieren
Siesichbitterechtzeitig,obdieseGEMA-pflichtigistundmitwel-
chenKostenzurechnenist.Infosunterwww.gema.de)

1.23 BeigrößerenVeranstaltungenempfiehltessich,beieinemTräger
derdeutschenWohlfahrtspflege,z.B.beimArbeiter-Samariter-
Bund,beimDeutschenRotenKreuz,beiderMalteser-oderJohan-
niter-Unfallhilfezufragen,obEinsatzkräftebeidemFestpräsent
seinkönnen

1.24 Sonstiges:

2.0 SpeisenundGetränke
2.1 DieehrenamtlichenHelferrechtzeitigvordemFestz.B.aufder

Organisationsbesprechungüberdie„GuteHygienepraxis“und
TätigkeitsverbotenachdemInfektionsschutzgesetzbeiFesten
unterrichten(Inhalte:Helferheft0364„Festesicherfeiern“)

2.2 Helferlisten(Auf-/Abbau,Durchführung)inUmlaufgeben
2.3 ListefürLebensmittelspendeninUmlaufgeben
2.4 geeigneteLebensmittel(vgl.Tabelle1:„Geeignete,bedingtgeeig-

neteundnichtempfehlenswerteLebensmittel“),Getränke,Kaffee
usw.einkaufen

©BLE2017,Festesicherfeiern,Bestell-Nr.3438,www.bzfe.de

Nr. Aufgabe Wererledigt
dieAufgabe?

Biswann? Erledigtam:

2.5 evtl.Brötchen,Kuchen,Grillfleischetc.beimBäcker,Metzger
bestellen

2.6 evtl.Geschirr,Gläser,Besteck,Kaffeekannenbesorgen
2.7 Zubehörbesorgen:Servietten,Müllbeutel,Küchentücher,Spüllap-

pen,Putzlappen,Spülmittel,Putz-undReinigungsmittel,Toiletten-
papier,Einweghandtücheretc.

2.8 Kopiervorlage5:ChecklisteWareneingangkopieren,Mappefür
z.B.Lieferscheine,Quittungenvorbereiten

2.9 PreislistenfürGetränkevorbereiten
2.10 Kühl-undTiefkühlgeräterechtzeitigvorabaufstellenundeinschal-

ten,damitbeimEinlagerndieerforderlichenMindesttemperaturen
erreichtsind(s.Kopiervorlage6:TemperaturkontrolleKühltheken,
Kühlgeräte)

2.11 Kopiervorlage7:TemperaturkontrollekühlpflichtigeLebensmittel
kopieren

2.12 Kopiervorlage8:TemperaturkontrolleheißeSpeisenkopieren
2.13 Kasse,WechselgeldundVerzehrbonsbesorgen
2.14 Kopiervorlage9:ReinigungsplanToilettenkopieren
2.15 Sonstiges:

3.0 Öffentlichkeitsarbeit
3.1 ggf.Aktionen,SpieleoderÄhnlichesplanen,Zubehörbesorgen
3.2 ggf.Ehrengästeeinladen
3.3 ggf.Presseinformieren
3.4 Sonstiges:

©BLE2017,Festesicherfeiern,Bestell-Nr.3438,www.bzfe.de

ChecklisteVeranstaltungsorganisation

Veranstaltung: Datum:

Ort,Adresse:

NamedesFestverantwortlichen:

Organisation:

Telefon: E-Mail:

Adresse:

BeginnderVeranstaltung: Uhr EndederVeranstaltung: Uhr

Nr. Aufgabe Wererledigt
dieAufgabe?

Biswann? Erledigtam:

1.0 Veranstaltungallgemein:
1.1 KostenkalkulierenundFinanzierungsicherstellen
1.2 Angebot/GenehmigungfürdieNutzungdesVeranstaltungsortes

beiderGemeinde-oderStadtverwaltung,ggf.beiprivatenGrund-
stücksbesitzernundbeiNachbarneinholen

1.3 wennessichdochumeinegewerblicheVeranstaltunghandelt:
beimGewerbeamtrechtzeitiganmelden

1.4 abklären,obausreichenderVersicherungsschutz
(z.B.Schadenshaftpflicht)besteht

1.5 ggf.Sicherheitspersonalengagieren
1.6 KontaktmitderLebensmittelüberwachendenBehördeaufnehmen

unddasFestggf.anzeigen.(DasAmtkannSiehinsichtlichIhrer
AnforderungenberatenoderIhnenKontaktezuanderenVeranstal-
tern,diebereitsähnlicheFestedurchgeführthaben,vermitteln.).

1.7 InformierenSiesichbeiderGemeinde-/Stadtverwaltung,
obundwennjawelcheRuhezeiteneinzuhaltensindund
obweitereAspekte(z.B.StraßensperrungbeiStraßenfesten,
Fluchtwege)zuberücksichtigensind

1.8 AbfallentsorgungmitdemzuständigenAbfallentsorgungsunter-
nehmenklären

1.9 ZugangfüreinenTrinkwasseranschlusssicherstellen,Trinkwasser-
schläucheorganisierenunddieAbwasserbeseitigungsicherstellen

1.10 ZugangfürStromanschlussundentsprechendeKapazitätenein-
richten

1.11 Ggf.eineGetränkeausschankanlageorganisieren,beimVerleiher
überdieHandhabungundReinigungderAnlageinformieren
(Reinigungsnachweismussvorhandensein)

1.12 beimAusschankalkoholischerGetränke:
beiderzuständigenBehördeerkundigen,ob–jenachArtder
Veranstaltung–einevorübergehendeGaststättenerlaubnisnach
§12GaststättengesetzodereineGaststättengestattungzubean-
tragenist
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Welche FolgenhabenHygienefehler
undwaskönnenSie vorbeugend tun?

Hygienefehler beimUmgangmitLebensmittel könnenzueiner
schnellen VermehrungundzurÜbertragungvonKrankheitser-
regernführen.Werden damitbehafteteLebensmittelaufeinem
Fest verzehrt, kanninfolgedesseneine großePersonenanzahl
aufeinmalerkranken.Für empfindliche Personengruppen, ins-
besondereältere, immungeschwächteMenschen, Schwangere,
Kleinkinder undSäuglingekönnenLebensmittelinfektionen im
schlimmstenFall lebensbedrohlichsein.

AlsVeranstaltersindSie dafürverantwortlich, dassalleauf ihrer
VeranstaltungabgegebenenSpeisen undGetränke sicher,das
heißt gesundheitlichunbedenklich,sind.EsdürfenkeinePerso-
nennachdemVerzehrder angebotenenProdukte zuSchaden
kommen.Dafürhaftet jeder zivil-und strafrechtlich, derLebens-
mittelherstellt, behandeltoder inVerkehrbringt. PrüfenSie, ob
Ihre Veranstaltungbeispielsweise durcheineVereinshaftpflicht-
versicherung rechtlich ausreichendabgesichert ist.

Mehrere Hundert lebensmittelbedingteKrankheitsausbrüche
werden jährlich in Deutschlandamtlichregistriert. DasSpeisen-
undGetränkeangebotbei Festen undVeranstaltungenistnach-
weislich immerwieder daranbeteiligt.Als Ursachengeltenvor
allemHygienefehler beimUmgangmitLebensmitteln, beispiels-

weise unzureichendeHändehygiene, ungenügendeKühlung,un-
zureichendesHeißhalten undeinefehlende oderunzureichende
Erhitzung.Ziel istes, Hygienefehler aufFesten zuvermeidenund
eine ausreichendeLebensmittelsicherheit zugewährleisten.

Wie planenSie ihr Fest erfolgreich?

Planen Sie Ihre VeranstaltungineinemangemessenenRahmen.
ÜberlegenSiesich,wasSie undIhreHelfer gutbewältigen
können.Die Kopiervorlage 1:ChecklisteVeranstaltungsorgani-
sation imAnhangzeigtIhnen, woranSie denkensollten.Es hat
sichbewährt, eine Aufgabenverteilung(siehe Kopiervorlage 2 im
Anhang)vorzunehmensowie Verantwortlichkeiten undAufgaben
schriftlich festzuhalten.

Folgende Punktesinddabei besonderswichtig:
• LegenSie denTerminfest, reservieren Sie denVeranstal-

tungsortundorganisierenSie alles, was damitzusammen-
hängt(zumBeispiel GenehmigungnachdemGaststättenge-
setz,Trinkwasseranschluss,Abfallentsorgung,eventuell Toilet-
tenwagen,Spülmobil).

• Rufen Sie zurMitarbeit auf,zumBeispiel überAushänge.
• LegenSie fest, welchegeeignetenSpeisenmitgebracht

werdendürfen.

Kopiervorlage1:ChecklisteVeranstaltungsorganisation(Seiten 30–32)
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Aufgabenverteilung

Planungstreffen: Datum:

NamederVeranstaltung: Datum:

Ort,Adresse:

NamedesFestverantwortlichen:

Organisation:

Telefon: E-Mail:

Wasistzuerledigen? Werkümmertsich
darum?
(Name,Vorname)

Biswannzu
erledigen?
(Datum)

Erledigtam
(Datum)

Unterschrift

©BLE2017,Festesicherfeiern,Bestell-Nr.3438,www.bzfe.de

Teilnehmerliste– Hygiene-undInfektionsschutzunterweisung

GeplanteVeranstaltung: Datum:

Ort,Adresse:

NamedesFestverantwortlichen:

Telefon: E-Mail:

Referent:

Ort: Datum:

Schulungsinhalte:

Teilnehmeranzahl:

Vor-undNachname
(BitteinDruckbuchstabenangeben)

Unterschrift

©BLE2017,Festesicherfeiern,Bestell-Nr.3438,www.bzfe.de

HelferlistealsAushang

Einsatzbereich(z.B.Grill):

Veranstaltung: Datum:

Ort,Adresse:

NamedesFestverantwortlichen:

Telefon: E-Mail:

Name TelefonundE-Mail Einsatzam
(Datum)

Uhrzeit
von/bis

Tätigkeiten* anfrüherer
Hygiene-
unterwei-
sungteilge-
nommen?
ja/nein

*MithilfevordemFestwirdbenötigtam________________:z.B.fürStandaufbau,TransportvonGeräten,BeschaffungvonZubehör
*MithilfebeimFestam________________:z.B.Warenannahme,Speisenausgabe,Kaffee-,Getränkeausschank,Bonverkauf/Kasse,Spülen,Spiele/
Aktionen,Brötchenbelegen,Grill,Fritteuse,Abbau

9

Kopiervorlage2:Aufgabenverteilung(Seite 33) Kopiervorlage 3:Teilnehmerliste– Hygiene-und
Infektionsschutzunterweisung(Seite 34)

Kopiervorlage4:Helferliste alsAushang(Seite 35)

• Planen Sie eineOrganisationsbesprechungmitallenehren-
amtlichenHelfern undsorgenSie dafür,dassalle Beteiligten
diewichtigsten Infektionsschutz-und Hygieneregeln ken-
nenlernenundgewissenhaftanwenden.Sie findendiese ge-
kennzeichnetmit* indiesemHeft und inderKompaktinforma-
tion fürHelfer.Notieren Sie aufeinerListeDatum,Inhaltder
Unterweisung undNamender Teilnehmer.AlsVorlagekönnen
Sie dieKopiervorlage 3:Teilnehmerliste– Hygiene-und Infek-
tionsschutzunterweisungderHelfer imAnhangnutzen.Lassen

Sie dieTeilnehmerunterschreiben,dasssiedabeiwaren, und
nehmenSie diesesDokumentalsBeleg zuIhren Festorganisa-
tionsunterlagen.AnderenfallsunterweisenSie Ihre Helfer vor
Festbeginn imRahmeneiner Standbegehung.

• Erstellen Sie einenHelfereinsatzplanmitdenNamender-
jenigen,die währendder VeranstaltungSpeisen undGetränke
verkaufen,spülen,grillen, Bonsverkaufenundsoweiter. (ver-
gleicheKopiervorlage 4:Helferliste alsAushang imAnhang).
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TABELLE1: BEISPIELE FÜRGEEIGNETE, BEDINGTGEEIGNETE UNDNICHTZU EMPFEHLENDE LEBENSMITTEL
AUFFESTEN

Geeignete Lebensmittel Bedingtgeeignete
Lebensmittel

Nicht zuempfehlende
Lebensmittel

Lebensmittelgruppe dievonnicht fachkundigen
Privatpersonen zubereitetund
gespendetwerden können
bei ausreichenden Kühl-bzw.
Heißhaltemöglichkeitenauf dem
Fest

dienurvonfachkundigen Per-
sonen1)oderFachbetrieben
bezogenundangebotenwerden
sollten
bei ausreichenden Kühl-bzw.
Heißhaltemöglichkeitenauf dem
Fest

die fürdieAbgabeauf Festen
nichtgeeignet sind

Fleisch-undWurstwaren,
Geflügel, Geflügelteile, Wild

Schinkenbrötchen,
Wurstkonserven

rohesFleisch zurAbgabein ge-
gartemZustand
(z.B. Grillfleisch), vorgebrühte
Würstchen,gegarteHackfleisch-
erzeugnisse(z. B. Frikadellen,
Cevapcici)

SpeisenmitHackfleischoder
Fleisch,Geflügel,Geflügelteile,
Wild, dasnichtvollständig durch-
gegartwurde
(z. B.Mettbrötchen,Roastbeef,
roheBratwürste, Entenbrust)

Fisch,Fischwaren,
Schalen-und Krustentiere

pasteurisierte odergekochte
Fischwaren, Räucherware

frischgefangenerFisch, Krabben
oderlebendeMuscheln

roherFisch,Krebse,Weichtiere
undErzeugnissedaraus
(z. B. Sushi,Feinkostsalatemit
rohenMuschelnoderfrischen
Krustentieren)

Feinkostsalate, Salate, Dips Feinkostsalate ohnebzw.mitin-
dustriell hergestellterMayonnaise
(z.B.Kartoffelsalat, Nudelsalat,
Aioli), Blattsalate mitseparatem
Dressing,geraspelteSalate mit
Essig-Öl-Marinade

Feinkostsalatemitselbst herge-
stellter,roheihaltiger Mayonnaise
oderSpeisen,die rohesEi ent-
halten

Backwaren durchgebackeneKuchen,
auchObstkuchen,herzhafteBack-
waren, Kleingebäck

FeineBackwaren
(z. B.TortenundKuchenmitnicht
durchgebackenerFüllung oder
Frischobst-Auflage)

Backwaren, derenFüllungen,
AuflagenoderGlasuren rohe
Bestandteile vonEiernenthalten

Teige TeigeausBackmischungenohne
roheEier

Teigemitpasteurisiertem Ei zum
AbbackenaufFesten
(z.B.Waffeln)

Roheihaltige Teige
(z. B. fürStockbrot)

DessertsundSpeiseeis DessertsohneroheEibestandteile
(z. B. RoteGrütze,Kochpud-
ding,Quarkspeisemit Früchten,
Schichtspeise, Schokoladen-
creme), FruchtsorbetohneRohei
undMilcherzeugnisse

Speiseeis ohneroheEibestand-
teile zumBeispiel mitpasteuri-
siertemFlüssigei

DessertsundSpeiseeismitBe-
standteilen vonrohenEiern
(z. B.Tiramisu;Mousseau
Chocolat, klassischzubereitet)

Milch undMilchprodukte pasteurisierteMilch, H-Milch,
Joghurt, Kräuterquark,
Frischkäse,schnittfester Käse,
Hartkäseundpflanzliche
Brotaufstriche, Weichkäse aus
pasteurisierterMilch

Rohmilch, Erzeugnisse
mitroherMilch,
z.B. Rohmilchweichkäse

ObstundGemüse frisches ObstundGemüse,Obst-
salat, Rohkostsalate,gewaschene
Blattsalate mitseparatemDres-
sing

zerkleinerteBlattsalate mit
separatem Dressing

Speisenmit nicht durcherhitzten
Sprossen;gefroreneBeeren, die
vordemVerzehrnicht ausrei-
chenderhitztwurden

1) als fachkundiggelten insbesonderePersonenmit einerAusbildungin einemLebensmittelberuf oderinderHauswirtschaft
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Welche Speisen sindfür Feste geeignet?*

InmanchenSpeisen vermehrensichKrankheitserregereherals
inanderen. DazuzähleninsbesondereSpeisen, die zumBeispiel
roheEier, rohesFleischoder rohenFisch enthalten. Sie geltenals
anfällig für einunkontrolliertes Bakterienwachstum undmüssen
deshalbfachgerechtzubereitet sowie ausreichendundlückenlos
gekühltodererhitztwerden, damitnichtspassiert. Das istaber
beieiner normalenFestorganisationkaummöglich.Nicht fach-
lich ausgebildeten Personen kannmandiesnicht zumuten.
Solche Lebensmittel solltendaher bessernurdurch fachkundige
PersonenoderprofessionelleAnbieter wie Catering-Firmen
oderLieferdienste aufFestenangebotenwerden. Diesekön-
nenaußerdemdie erforderlichen Kühl-beziehungsweiseHeiß-
halteeinrichtungenmitbringen.

Privatpersonen ohnebesondereFachkundeimLebensmittel-
bereichsolltenfür Feste sicherheitshalbernurSpeisenmit-
bringen,die nichtanfälligsindfür einenmikrobiellen Verderb,
odersolche, dievollständigdurcherhitztsind. In der linken
Spalte vonTabelle1sindLebensmittelbeispiele dafüraufge-
führt.Geeignet sindnurSpeisen, dieals Zutaten insbesondere
zumBeispiel keinerohenEier, keinrohesFleisch, keinenrohen
Fisch, keinerohenKrustentiere, keineRohmilchundkeinen
Rohmilchweichkäseenthalten, odersolche,die durcherhitzt
wurden– zumWiedererwärmen aufdemFest.Hat eine
Privatperson allerdingseineAusbildungineinemLebens-
mittelberuf absolviert, giltsie als fachkundigundkannauch
Lebensmittelwie frischenFisch oderGrillfleischaufdemFest
zubereiten. Es wird angenommen,dassfachkundigePersonen
übererforderliche Fachkenntnisseverfügenundentsprechend
AnhangII Kapitel XII Nr.1derVerordnung(EG) 852/2004in
Fragender Lebensmittelhygiene geschultsind.

Was ist bei derHerstellungder Speisen
zubeachten?*

• Sauberkeit: Alle Räume, indenenSpeisen fürVereins-und
Straßenfeste zubereitetwerden, sowohldieprivate Kücheals
auchdie RäumeamVeranstaltungsort, müssensaubersein.
Gleiches giltauchfürArbeitsflächen, Geräte undGeschirr.
Während derZubereitungdürfensich indenRäumenweder
TierenochkrankePersonen aufhalten.

• Einwandfreie Zutaten: NehmenSie für dieHerstellung
vonSpeisennurqualitativ einwandfreieLebensmittel,deren
Mindesthaltbarkeitsdatum oderVerbrauchsdatumnichtab-
gelaufen ist.Das istwichtig, dadieSpeisen beimVerpacken,
Transportieren, UmpackenundBereitstellen kurzzeitigohne
Kühlungseinkönnen.DasüberstehennurSpeisen, die frisch
sind!

• Trinkwasser:Esdarf nurWasser inTrinkwasserqualität zur
ZubereitungvonLebensmitteln, zumHändewaschen undfür
dieReinigungsarbeitenverwendet werden. Saubere, lebens-
mittelechte Kanister,diemit frischemTrinkwassergefülltwur-
den,sinderlaubt.

• Nur kurzeZeit lagern: Bereiten Sie die Speisen kurzvor dem
Fest zu,möglichsterst amTagder Veranstaltung.

• Zügigarbeiten: Verarbeiten Sie die Lebensmittel zügigund
kühlenSie Lebensmittel, die gekühltwerdenmüssen,mög-
lichst durchgängig.

• Trennen:VerarbeitenSie tierische undpflanzlicheLebensmit-
tel getrenntvoneinander,zumBeispiel aufunterschiedlichen
Schneidebrettern. TrennenSie auch„unreine“ und„reine“ Ar-
beiten wie GemüseputzenundDessert rühren.
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• Durchgaren:GarenSie heiße Speisen vollständigdurch.
Bringen Sie nurLebensmittelzumFestmit,die Sie zuvorfür
2Minuten aufmindestens70°CimInneren erhitzthaben.

• Schnell abkühlen: Füllen Sie größereMengenheißerGerich-
te zumschnellerenAbkühlen inflache Gefäße um.DeckenSie
sieabundstellenSie diesekühl. Jeschnellerdie Speisenab-
kühlen,destoweniger Keime könnensichvermehren.

• Nur abgekühlte Zutatenmischen: LassenSie gekochte
Speisenkomponenten(zumBeispiel Kartoffeln, Nudeln, Reis)
aufKühlschranktemperaturabkühlen,ehe siediese mitan-
derenZutaten (zumBeispiel Schinkenwürfeln) mischenund
darausFeinkostsalateherstellen.

• VerwendenSie zumFrittieren nurgeeigneteFette oder
Speiseöle.

• Frittieren Sie beimaximal175°CFetttemperatur undnur
solange,bisdieLebensmittel einegoldgelbeFarbe aufweisen.

• Entfernen Sie regelmäßigLebensmittelresteundSchweb-
stoffeausdemFett.

• WechselnSie dasFrittierfett sofortbei sichtbarenoder
geruchlichenAbweichungenwie Schäumenoderste-
chend-beißendemGeruch. DunkleVerfärbungenundein auf-
steigenderbläulicher Rauchdeutendaraufhin, dassdasFrit-
tierfett verdorben ist. Eine weitere Verwendungistnichtmehr
zulässig.

• ReinigenSie Spüle, ArbeitsflächenundArbeitsgeräte regel-
mäßigzwischendeneinzelnenArbeitsschritten gründlichmit
heißemWasser undSpülmittelundtrocknenSie dieFlächen
miteinemsauberenKüchentuchoderEinwegtuch.

• SaubereWischlappen&Co: Alle Reinigungsutensilienwie
Wischlappen, Trockentücherundsoweiter müssensauber
sein, dasheißt beimindestens60°Cgewaschenworden sein.
Beim Fest selbst solltenSieEinwegtücherverwenden.

Wie sollen die Speisen transportiert und
gelagert werden?*

• Rundumverpacken: Alle Lebensmittelmüssengutund rund-
herumverpacktwerden. Dasgiltauchfür lose Lebensmittel
wie frischeBrötchen undtrockeneKuchen.

• LebensmittelechtesMaterial: DasVerpackungsmaterialund
die Transportbehältnissemüssenlebensmittelecht undhygie-
nischsaubersein.

• KeinBodenkontakt: Auch inderVerpackungdürfenLebens-
mittel nichtdirektaufdemBoden liegen.

• Ausreichendkühlen: Diemeisten SpeisenundGetränke, die
gekühltwerdenmüssen,dürfenbeimTransportundbeider
Lagerungnichtwärmer als7°Cwerden. Tiefgekühltmüssen
sie durchgängigbei -18°Caufbewahrt werden. Kurzfristige
Abweichungenum3°Csinderlaubt. Bei einer Temperaturab-
weichungvonmehrals3°Cnachoben sindSpeisen undGe-
tränke,diezumBeispiel Milch oder frischesObstenthalten,
zuverwerfen.

• Ausreichendheiß halten: Warme Speisenmüssenwährend
desTransportsimmermindestens 65°Cwarm sein.

• Saubere Fahrzeuge: DasFahrzeugmusssauber sein.Wäh-
renddesTransportsdürfensichkeine Tieredarin aufhalten.
Die Lebensmittel dürfennicht imFußraumdesFahrzeugs
transportiertwerden.
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Lebensmittel/
Speise

hergestelltvon:
(Name/Vorname)

angeliefert
um:
(Uhrzeit)

a)frisches
Aussehen

b)MHDnicht
abgelaufen

hergestellt
am:

ausreichend
verpackt
(rundum)

a)TK–18°C
(bismax.–15°C)

b)gekühlt<7°C
(bismax.10°C)

c)erhitzt≥65°C
(bismin.60°C)
anderenfalls
keineAnnahme

Unterschrift/
Kürzel

ChecklisteWarenannahme

Veranstaltungam: Ort:

NamederVeranstaltung:

NamedesVerantwortlichen(Name,Vorname):

Telefon: E-Mail:

BeginnderVeranstaltung: Uhr EndederVeranstaltung: Uhr

13

Wie führtmanWareneingangskontrollen
durch?*

Einen weiteren wichtigenBeitrag zurLebensmittelsicherheit
leistenWareneingangskontrollen (sieheKopiervorlage 5 im
Anhang).HaltenSie Ihre Helfer dazuan,einenQualitätscheck für
alle angelieferten Speisen durchzuführenundnureinwandfreie
Lebensmittelanzunehmen,diedie folgendenKriterien erfüllen:

• Frischecheck: Die Speisen sehenfrischaus.FragenSie:
Wurden sie amselbenTagoderamTagzuvorhergestellt?

• Bei Produkten inFertigpackungenistdasMindesthaltbar-
keits-oder Verbrauchsdatum nicht abgelaufen.

• Verpackungscheck:DieSpeisen sindabgedecktodergutver-
packt. Die Verpackungist unbeschädigt.

• Temperaturcheck: ÜberzeugenSie sich, dassgekühlteund
heiße Lebensmittel tatsächlichausreichendgekühltoderheiß
genugangeliefertwerden. Messen Sie imZweifelsfall dieTem-
peraturundschreibenSie sieauf.Die Höchstlagertemperatu-
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renfürgekühlteundtiefgekühlteLebensmittel könnenSie der
Tabelle2aufSeite 15undderKopiervorlage 7imAnhangent-
nehmen.Weicht die Temperaturummehrals3°Cdavonab,
nehmenSie dieSpeisen lieber nichtan.Die Temperaturanfor-
derungenfürheiße Lebensmittel findenSie inKopiervorlage 8
imAnhang.
Die Solltemperatur für heiß angelieferteSpeisen beträgt65°C.
Bei kurzfristigergeringfügigerAbweichungbis auf60°Cfür
15Minuten imKern,könnenSie dieSpeisen nacherhitzen.
AnderenfallsnehmenSie diesenicht an.

Erfüllen dieSpeisen einenodermehreredergenanntenPunkte
nicht,weisen Sie siezurück.Notieren Sie fürspätereNachfragen,
welche Speisen Sie auswelchemGrundnichtannehmenkonn-
ten.

SammelnSie außerdemLieferscheine, beispielsweisevom
Metzger,derdasGrillfleisch liefert, sowieweitere Quittungen
vonGroßeinkäufenoderLieferantenund/oderOriginaletiketten.
AufdieseWeise könnenSie späternachdemFestnochrückver-
folgen,woher dieseLebensmittel stammen.

HabenSie nochungeöffneteverpackteLebensmittel vonvor-
hergehendenFesten (zumBeispiel Bockwürstchen inDosenoder
Gläsern,Ketchup,Senf, Süßwaren wie Fruchtgummi)übrigund
wollen diesemitanbieten, überzeugenSie sich,dassdieWaren
sachgerechtgelagertwurden,dasMindesthaltbarkeitsdatum
nichtabgelaufenistunddieWare eineeinwandfreie Qualität
aufweist.
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WARENEINGANGSKONTROLLE UND
TEMPERATURMANAGEMENT

Kopiervorlage5:ChecklisteWarenannahme(Seite 36)
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TemperaturkontrolleKühltheken,Kühlgeräte

Veranstaltung: Datum:

Ort,Adresse:

NamedesFestverantwortlichen:

Telefon: E-Mail:

Name(n)derHelfer:

SolltemperaturKühlgeräteeinstellung:4°Cbismax:7°C*;Solltemperatur Tiefkühlgeräte:mindestens–18°C
Maßnahmen
•beiAbweichungumbiszu3°Cnachoben:NachregelnderTemperatur,EinbringenvonzusätzlichtiefgefrorenenKühlakkusoder
UmlagernderSpeisen

•Abweichungvonmehrals3°Cnachoben:SpeisenundGetränke,diezumBeispielMilchoderfrischesObstenthalten,verwerfen

Station
(z.B.Grill-
stand)

Lebensmittel Temperaturkontrolle1(vorBeginndesFestes)
MesswertSoll: MesswertIst: Uhrzeit Unterschrift

1

2

3

4

5

Station
(z.B.Grill-
stand)

Lebensmittel Temperaturkontrolle2(währenddesFestes)
MesswertSoll: MesswertIst: Uhrzeit Unterschrift

1

2

3

4

5

*AusnahmenbildenfrischeFischereierzeugnisse,diebeiannäherndSchmelzeistemperatur(0bis2°C)zulagernsind

©BLE2017,Festesicherfeiern,Bestell-Nr.3438,www.bzfe.de

TemperaturkontrollekühlpflichtigeLebensmittel

Veranstaltung: Datum:

Ort,Adresse:

NamedesFestverantwortlichen:

Telefon: E-Mail:

Name(n)derHelfer:

HöchsttemperaturenfürdiemeistengekühltenLebensmittel:maximal7°C,TK-Produkte:maximal–18°C
AbweichendeHöchsttemperaturengeltenfür:•SpeiseeiszumAusportionieren:maximal–12°C,•rohenFischundroheMeerestiere:
beiannäherndSchmelzeistemperatur0–2°C,•losesHackfleisch(Thekenware)undfrischesGeflügelfleisch:4°C,•Getränke,dieMilch
oderfrischesObstenthalten:8°C,•kühlpflichtigeMilchproduktewieJoghurtmaximal:10°C
Maßnahmen
•beiAbweichungumbiszu3°Cnachoben:NachregelnderGerätetemperatur,EinbringenvonzusätzlichtiefgefrorenenKühlakkusoder
UmlagernderSpeisen

•Abweichungvonmehrals3°Cnachoben:SpeisenundGetränke,diezumBeispielMilchoderfrischesObstenthalten,verwerfen

Station
(z.B.Grill-
stand)

Lebensmittel Temperaturkontrolle1(vorBeginndesFestes)
MesswertSoll: MesswertIst: Uhrzeit Unterschrift

1

2

3

4

5

Station
(z.B.Grill-
stand)

Lebensmittel Temperaturkontrolle2(währenddesFestes)
MesswertSoll: MesswertIst: Uhrzeit Unterschrift

1

2

3

4

5

©BLE2017,Festesicherfeiern,Bestell-Nr.3438,www.bzfe.de

TemperaturkontrolleheißeSpeisen

Veranstaltung: Datum:

Ort,Adresse:

NamedesFestverantwortlichen:

Telefon: E-Mail:

Name(n)derHelfer:

SolltemperaturfürzubereiteteLebensmittelundheißeSpeisen,diegekühltangeliefertundwiedererhitztwerden:Kerntemperaturmindestens
70°Cfür2Minuten.DieSpeisenmüssensichtbardampfen.
SolltemperaturbeiheißgehaltenenLebensmitteln:65°CimInneren
Maßnahmen:Beikurzfristiger,geringfügigerTemperaturabweichung(bisauf60°Cfürhöchstens15Minuten)erhitzenSiedieSpeisennach.
AnderenfallsmüssenSiedieSpeisenverwerfen.
MessenmiteinemBratenthermometer:DasThermometermusssaubersein.EswirdinderMitteeingestochen.
AugenscheinlicheKontrolledesGarzustands:Schweine-bzw.Geflügelfleischistgar,wennesbeimAnschneidenimKerngraubzw.weißaussieht.

Station
(z.B.Grill-
stand)

Lebensmittel Temperaturkontrolle1(vorBeginndesFestes)
MesswertSoll: MesswertIst: Uhrzeit Unterschrift

1

2

3

4

5

Station
(z.B.Grill-
stand)

Lebensmittel Temperaturkontrolle2(währenddesFestes)
MesswertSoll: MesswertIst: Uhrzeit Unterschrift

1

2

3

4

5

14

Wie führt manTemperaturkontrollendurch?*

Bei nichtausreichendgekühltenodererhitztenLebensmitteln
bestehtdie Gefahr,dasssicheventuell vorhandeneKrankheits-
erreger vermehrenundnach demVerzehrKrankheiten auslösen
können.Halten Sie erforderliche Kühl-undErhitzungstempera-
turendeshalbein, kontrollierenSie stichprobenhaftebensodie
TemperaturderKühlgeräte.MessenSie mit einemEinstech-
oderBratenthermometer beiheißen Speisen dieTemperatur,
bevorSie dieseausgeben.GegebenenfallserhitzenSie diese
nach.So könnenSie gewährleisten, dassnurausreichendheiße
Speisen abgegebenwerden. Stehen keineKühleinrichtungenzur
Verfügung,dürfenkeine kühlpflichtigen Lebensmittel abgegeben
werden.

Bei Lebensmitteln,die gekühltoderheißgehaltenwerdenmüs-
sen, istdie Gefahrgrößer,dassetwaspassiert. Je wenigerSie
vondiesenLebensmitteln aufdemFest anbieten, umsoweniger
müssenSie kontrollieren.Wenn Sie zumBeispiel nurKaffee, ste-
rilisierte Kaffeesahne inPortionsverpackungen,Kaltgetränkeund
durchgebackenen,trockenenKuchenverkaufenoder verteilen,
könnenSie aufKontrollen komplettverzichten.

Sollten GästenachdemFesterkranken,werdenSie alsVer-
anstalterdesFestesbefragt,welche Lebensmittelesgab,wie
diesegelagertwurdenundobIhre Helfer sorgfältiggearbeitet
haben.SorgenSie deshalbdafür,dass IhreHelfer durchgeführte
Messungenprotokollieren. Sie könnendafürdie imAnhang
abgedrucktenKopiervorlage 6:Kühltheken,Kühlgeräte, die
Kopiervorlage 7:Temperaturkontrollekühlpflichtiger Lebensmit-
telunddie Kopiervorlage 8:TemperaturkontrolleheißeSpeisen
einsetzen.Bei nachträglichenBeschwerden oder imschlimmsten
Fall bei haftungsrechtlichenForderungennachErkrankungen

könnenSie damitbelegen,dassSie Ihr Möglichstes getanhaben,
umHygienefehlern vorzubeugen.

Wie kalt müssengekühlte Lebensmittel sein?*

Bei KühlschranktemperaturenwachsendiemeistenKrankheits-
erregernur langsam.Ein Verderblässt sichdennochnicht ver-
hindern.Tabelle2zeigt,welcheHöchstlagertemperaturen für
gekühlteundtiefgekühlteLebensmittel vorgeschriebensind.
KümmernSie sichdarum, dassdiese Temperaturenmöglichst
durchgehendeingehaltenwerden. Sind Kühlgerätezuwarm,
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Kopiervorlage 6:TemperaturkontrolleKühltheken,
Kühlgeräte(Seite 37)

Kopiervorlage7:Temperaturkontrollekühlpflichtige
Lebensmittel(Seite 38)

Kopiervorlage8:Temperaturkontrolleheiße Speisen
(Seite 39)
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TABELLE2: HÖCHSTLAGERTEMPERATURENFÜRZU KÜHLENDEUNDTIEFGEFRORENE LEBENSMITTEL
(nach DIN 10508/20121)undLeitlinie Einzelhandel 20062))

Kühlbedürftige Lebensmittel Beispiel Höchstlagertemperatur

Tiefkühlprodukte1) -18°C oderdarunter

Speiseeis in Fertigpackungen1) -18°C oderdarunter

Speiseeis zumAusportionieren1) Eis zurAbgabeals Bällchen -10° Cbis -12°C

frische Fischereierzeugnisse1) roherFischundroheMeerestiere bei annähernd
Schmelzeistemperatur0bis2°C

Hackfleisch, Thekenware2) losesHackfleisch +4°C

frischesGeflügelfleisch1) Hähnchenkeulen, -brust +4°C

Fleischzubereitungen,frischesFleisch1) Mett, Tatar +7°C

roheihaltige Lebensmittel1) Lebensmittel,dierohesEi enthalten
wie MousseauChocolat, Tiramisu

+7°C

Fischereierzeugnisse(mariniert, gesäuert,
geräuchert)1)

Sahneheringsfilets,Matjes, geräucherteFo-
rellenfilets, geräucherterLachsinScheiben

+7°C

Backwarenmitnicht durcherhitztenFüllun-
genoderAuflagen1)

FrankfurterKranz,Sahnetorten, Kuchenmit
Frischobst

+7°C

geschnittenes rohesGemüseundzerklei-
nertesObst1)

geschnitteneÄpfel, Möhren,Gurke +7°C

Getränke,dieMilch oderfrischesObst
enthalten 1)

Bananenmilch, Smoothie +8°C

Feinkostsalate1) Kartoffelsalat, Nudelsalat, Couscoussalat +7°C

Konsummilch,pasteurisiert; UHT-Milch,
geöffnet1)

Trinkmilch,Kaffeesahne inangebrochener
Verpackung

+8°C

kühlpflichtigeMilchprodukte(z.B. Sauer-
milchprodukte,Sahne,Butter, Käse1))

Joghurt, Sahne,Saure Sahne,Frischkäse
undKäseaufschnitt

+8°Cbis+10° C

regulierenSie die TemperaturnachundbestückenSie Lebensmit-
tel gegebenenfallszusätzlichmiteingefrorenen Kühlakkus.
LagernSie zukühlendeSpeisen immerimKühlschrank,transpor-
tieren Sie sie in einer KühltaschemitzumBeispiel Kühlakkusund
lagernSie siebis zurAusgabeauchaufdemFestgekühlt.

Wann sindKühltheken undKühlgeräte
kalt genug?*

• Rechtzeitig aufstellen: Bevor KühlgerätenacheinemTrans-
port genutztwerden können,müssensieeinige Stunden
stehen,damitsich dasKältemittel sammelnkann.Außerdem
dauertesnachdemAnschalteneinige Stunden, bisdie ge-
wünschteTemperaturerreicht wird.

• Schatten für Kühlgeräte: SchützenSie die Kühlgerätevor
SonneneinwirkungundsorgenSie dafür,dasssie im Schatten
stehen.

• Kalt genugeinstellen: Auf einemFestwerdenKühlgeräte
oftgeöffnet. Dahersollte dieTemperaturniedrigereingestellt
werdenalseigentlich nötig.Stellen Sie denKühlschrankzum
Beispiel auf4°Cein,damitdie fürviele Lebensmittel erforder-
lichen7°Cerreichtwerden.

• GenügendKühlakkuseinfrieren undrechtzeitig wech-
seln: Frieren Sie KühlakkusfürKühltascheninausreichender

Menge aufVorrat rechtzeitigein unddenkenSie daran,
diese regelmäßigauszutauschen.SetzenSie bevorzugtElek-
trokühlboxenein.

• Gerätetemperaturmessen:Messen Sie dieGerätetempe-
ratur,bevorSie Lebensmittelhineinstellen. Gemessenwird in
derunterenMitte desGerätesnaheanderRückwand.
In Kühlgerätensollte die Temperaturzwischen4°Cund7°C
liegen, inGefriergeräten soll sie -18°Cbetragen.
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Wie geht manmit heißen Speisenum?*

• GarenSie insbesondererohesFleisch,Frischfisch undGeflü-
gelvorder Abgabevollständigdurch. Dasgilt insbesondere
fürGrillgutwie Bratwürste, Steaksundsoweiter.DieKern-
temperatur imInneren sollte für2Minuten mindestens70°C
betragen.

• Warme Speisen, diegekühltzumFest transportiert wurden,
müssenaufmindestens70°Cwieder erhitzt werden. Diese
Temperaturmussauchinnen erreicht undübermindestens
2Minuten gehaltenwerden. Suppenmüssensprudelndauf-
gekochtwerden.

• Warme Speisen, dieheiß zumFest transportiertwurden,
müssendurchgängigauf65°Cheiß gehaltenwerden. Sie
müssensichtbar dampfen.Wird die vorgegebeneTemperatur
nicht erreicht, könnenSie bei kurzfristiger,geringfügigerTem-
peraturabweichung (bis aufmaximal60°Cfürhöchstens15
Minuten) nacherhitzen.AnderenfallsmüssenSie die Speisen
verwerfen.

• AchtenSie darauf,dassauchdurchgegartesGrillgut beiei-
nerTemperaturvon65°CimInnerenheißgehalten wird. Das
Beiseitelegen abseitsderglühendenKohlenaufdemGrillrost
hat in derRegel zurFolge, dass imGrillgutbei geringeren
Temperaturenals65°Coptimale Bedingungenfüreine Keim-
vermehrungentstehen. Dasdarf nichtsein.

• MessenSie dieKerntemperaturstichprobenhaftmiteinem
Bratenthermometer,bevorSie dieLebensmittel ausgeben.
AchtenSie dabeidarauf,dieSpeisen inderMitte soeinzu-
stechen,dassSie die Temperaturauchtatsächlich imKern
bestimmen.Sie dürfenaußerdemnurmiteinemsauberen
Thermometermessen.ReinigenSie diesesvorerneutemGe-
brauch.

• Sofern Sie keinThermometerzurHandhaben,prüfenSie den
Garzustandaugenscheinlich im Inneren. Schweine-bezie-
hungsweiseGeflügelfleisch istdurchgegart,wenn esbeimAn-
schneidenimKern graubeziehungsweiseweiß aussieht.Der
austretendeFleischsaft ist farblos undklar.

• GebenSie heiße Speisenmöglichstsofortaus.Anderenfalls
haltenSie diesebei einerKerntemperaturvon65°Cwarm.
Die Warmhaltezeit sollte insgesamtlängstens3Stundenbe-
tragen.

Was ist sonstnochbeimGrillen undFrittieren
zubeachten?*

BeimGrillen:
• NehmenSie FleischstückeundWürstchen zumGrillen immer

nurnachBedarf ausderKühlung.
• VerwendenSie unterschiedlicheGrillzangenundverschiede-

nesGeschirr fürrohesundgegartesFleisch.

Beim Frittieren:
• TauschenSie dasFett nach12StundenBetriebsdauer aus

beziehungsweisedann,wenn einTeststäbchen(erhältlich im
Fachhandel fürLaborbedarf)denFettwechsel anzeigt.Bei
mehrtägigenFestenwechselnSie dasFrittierfett täglich.
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Worauf sollte manbei der Speisenabgabe
achten?*

• Lebensmittel abschirmen: SchützenSie die Lebensmittel
vorungewolltenFremdeinflüssen. VermeidenSie insbesonde-
re, dasssieangefasst,angehustet,angeniestoderanderweitig
verunreinigtwerden, oderdasssichzumBeispiel Insekten
daraufniederlassenkönnen.Eine offenePräsentation istunhy-
gienisch.

• Geschütztpräsentieren: ZeigenSie die Speisen zumBei-
spiel ineiner Theke,diezurBesucherseite hinmit einem
SpuckschutzausGlasoderKunststoff versehenist. Anderen-
fallsstellen Sie dieLebensmittel aufdieThekeunddecken
Sie diesemitHaubenoderFolie ab.OderaberSie stellen
unverkäuflicheMusterspeisen aufTellernvorsichausoder
Sie zeigenFotos davon.Die VerkaufswarebewahrenSie dann
zumBeispiel aufrückwärtigen TischeninKunststoffboxenmit
Deckelnoder Haubenoder inKühlgerätenauf.

• Kühlunggewährleisten: LagernSie zukühlendeLebensmit-
tel immerbis zurAbgabeabgedeckt imKühlschrankoder in
Kühlboxen.Bieten Sie kühlpflichtigeSpeisen nichtungekühlt
an. Abhängigvonder Umgebungstemperaturkönnensichdie
Speisen schnellsosehrerwärmen, dasssichvorhandeneBak-
terien ingroßemMaße vermehrenkönnen.HabenSie keine
Kühltheke,präsentierenSie denGästenwie obenbeschrieben
Musterspeisen oderAbbildungendavon. Ist dasFestvorbei,
entsorgenSie dieMusterspeisen.
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• Speisenausgabemit ausreichendAbstand: ErlaubenSie
keineSelbstbedienungbei unverpacktenSpeisen, sondern
portionierenSie dieseaus.SorgenSie füreinenausreichen-
denAbstandzwischenAusgabetischundGast. VergrößernSie
beispielsweise miteiner SitzbankvordemAusgabetischden
Abstandderartig, dassdieLebensmittel nichtangefasst,ange-
hustetoder angeniestwerden können.

• Sauber portionieren kurzvor derAbgabe: Portionieren Sie
die Speisen immererstkurzvordemServieren mitsauberen
Messern, LöffelnoderPizzaschneidern.

• Hygienischausgeben:FassenSie verzehrfertige Lebensmit-
tel undSpeisensowie Geschirrinnenflächennichtdirektmit
denHänden an,sondernverwenden Sie dazuVorlegebesteck,
Zangen,Tortenheber,Einweghandschuhe,Plastik-oder Pa-
piertüten.

• FallsSie Fingerfood reichen,achtenSie darauf,dassIhre
Gäste dieseshygienischeinwandfrei entnehmenkönnen,zum
Beispiel als Spieße, inPapierförmchenodermit Sticks. Legen
Sie Servietten bereit.

• Keine Speisenrücknahme: Einmal ausgegebeneSpeisen neh-
menSie weder zurücknochgebenSie dieseerneut aus.Das
giltauchfürSpeisen, dieschoneinmalaufdemBüffet gestan-
denhaben.

• Haftungsausschluss:Weisen Sie perAushangdaraufhin,
dassfürUnverträglichkeiten durchZusatzstoffeoderAllergene
keineHaftung übernommenwird.

• Reste: VollständigdurchgegarteoderdurchgebackeneSpei-
senkönnenSie andieHelfer verteilen. Ungekühltangebotene
Musterspeisen undSpeisereste müssenSie entsorgen.
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Was ist bei derGetränkeabgabe zubeachten?

Kunststoffflaschen anstelle vonGlas: UmGlasbruchvorzu-
beugen,nutzenSie bei derGetränkeabgabevorzugsweiseKunst-
stoffflaschen.Anderenfalls achtenSie aufmöglichenGlasbruch
undBeschädigungenzumBeispiel anSchraubverschlüssen.
EntsorgenSie entsprechendeFlaschen beziehungsweiseGläser.
Beseitigen Sie GlassplitterumgehendundreinigenSie diebe-
troffenenFlächen.

DasGaststättengesetz(GastG) enthält zwei für Sie wichtige
Paragraphen,dieSie inder Regelanwendenmüssen:

§2Erlaubnis
• Wer einGaststättengewerbebetreibenwill, bedarfder

Erlaubnis. Die Erlaubnis kannauchnichtrechtsfähigen
Vereinenerteiltwerden.

• DerErlaubnisbedarfnicht,wer
– 1.alkoholfreieGetränke,
– 2.unentgeltlicheKostproben,
– 3.zubereiteteSpeisenoder
– 4. in VerbindungmiteinemBeherbergungsbetrieb

Getränkeundzubereitete Speisen anHausgäste
verabreicht.

§6Ausschankalkoholfreier Getränke
• Ist derAusschankalkoholischerGetränke gestattet, sosind

aufVerlangenauchalkoholfreie Getränke zumVerzehran
Ort undStelle anzubieten.Davonistmindestenseinalkohol-
freies Getränknicht teurer abzugebenalsdasbilligstealko-
holischeGetränk.DerPreisvergleich erfolgthierbei auchauf
derGrundlagedeshochgerechnetenPreises füreinen Liter der
betreffendenGetränke. Die Gewerbeaufsichtsbehördekann
eine Ausnahmegenehmigungfür denAutomatenausschank
zulassen.
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DasJugendschutzgesetz(JuSchG)

Kinder Jugendliche

unter 14 14+15
Jahre Jahre

16+17
Jahre

§4 Aufenthalt inGaststätten
(Ausnahmen:BegleitungdurchElternodererziehungsbeauftragtePerson;
AufenthaltfürdieDauereinesGetränkes/einerMahlzeitzw.5und23Uhr,
TeilnahmeaneinerVeranstaltungeinesanerkanntenTrägersderJugend-
hilfe)

bis24Uhr

§5(1) Aufenthaltin Nachtbars(o.Ä.)

§5(2) TanzveranstaltungenvonanerkanntenTrägern der
Jugendhilfe
(beikünstlerischerBetätigung/zurBrauchtumspflege)

bis22Uhr bis24Uhr bis24Uhr

§6(1) Anwesenheit inSpielhallen/TeilnahmeamGlücksspiel

§6(2) SpielemitGewinnmöglichkeitaufVolksfesten(o.Ä.) BeiGewinnvonWaren
ingeringemUmfang

§8 Aufenthalt anjugendgefährdendenOrten

§9 Abgabe/DuldungdesKonsumsvonBranntwein,
branntweinhaltigenGetränken

§9 Abgabe/DuldungdesKonsumsvonBier,Wein, Sekt
(Ausnahme:ImBeiseinderElterndürfen14-und15-JährigeBier,Wein,
Sektkonsumieren)

§10 Abgabe/DuldungdesKonsumsvonTabakwaren,
sowie vonE-Zigaretten undE-Shishas

§11 AnwesenheitbeiFilmveranstaltungen– mit
entsprechenderAltersfreigabe
(Ausnahmen:Kinderab6JahrendürfeninBegleitungderElternFilme
mitFreigabe„ab12“besuchen;dieBegleitungdurchElternodereinen
ErziehungsbeauftragtenhebtdiezeitlicheBeschränkungauf)

bis20Uhr bis22Uhr bis24Uhr

§12 AbgabevonBildträgern (Filme,Computerspiele…) Mit entsprechenderAltersfreigabe

§13 Spielenanelektr.Bildschirmspielgeräten – ohne
Gewinnmöglichkeit Mit entsprechenderAltersfreigabe

§15 ZugänglichmachenvonjugendgefährdendenTrägermedien

DiesesGesetzgilt nichtfürverheiratete Jugendliche.
DieElternmüssennichtalles erlauben,wasdasGesetzerlaubt! Sie tragendieVerantwortung!
DieBestimmungendesJugendschutzgesetzeskönnenvomVeranstalter zusätzlichverschärft werden!

erlaubt
nichterlaubt
Ausnahmensiehekleingedruckte Erklärung
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Verpflichtend istbeimAusschankvonalkoholischenGetränken
zusätzlicheinHinweis aufdie Einhaltung desJugendschutzge-
setzes. Bier,Wein, Sektbeispielsweise darfnuranmindestens
16-Jährige,Hochprozentiges nuran über 18-Jährigeabgegeben
werden. Essei denn,Minderjährige sind inBegleitungvonEr-
wachsenen.

Werden Früchtewie Zitronen-oder Apfelsinenscheiben indie
Getränkegegeben,dürfendafürnurgewaschene, unbehandel-
te Früchte verwendetwerden. AmbestenwerdendieFrüchte
imVorfeld kurzmitkochendemWasser überbrüht.

InformierenSie Ihre GästemitGetränkekartenoderPreistafeln
überdasLebensmittel-und Getränkeangebot.Weiterführende
Informationen enthält dasHeft 1578„Kennzeichnungsvorschrif-
tenfür GemeinschaftsverpflegungundGastronomie“.

Was ist beimmobilenGetränkeausschank
zubeachten?

• Wenn Sie einemobileGetränkeausschank-Anlageauslei-
hen, lassenSiesichoder Ihre Helfer vomVerleiher inderen
Handhabungeinweisen. Sie lernendabei unteranderem
alle Hygiene-und ReinigungsanforderungenfürTropfbleche,
Zapfleitungen und-hähnekennen.Sie alsFestveranstalter sind
fürdieHygienederAnlageverantwortlich.

• ÜberzeugenSie sichdavon,dassdieAnlagebei Anlieferung
sauber istunddassSie einenReinigungsnachweisdafür
erhalten.

• Offene Getränke dürfennur ingeeichtenGläsern ausge-
schenktwerden.
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Welche gesundheitlichen Voraussetzungen
gelten für ehrenamtlicheHelfer?

Wer Lebensmittel füranderezubereitet, musssichgesundfühlen
unddarf keine ansteckendenKrankheiten haben.Dazuzählen
zumBeispiel auchDurchfall (häufiger alszweimalamTag),
einestarkeErkältung,eitrige offeneWunden oderansteckende
Hautkrankheitenwie Borkenflechte.

Wer krankistoderSie sichkrankfühlt,
darfnicht mitmachen.

FolgendeSymptomegeltenalsAnhaltspunktefür Krankheiten,
die durchLebensmittel übertragenwerden können:
• Durchfall: mehralszweimal proTagdünnflüssigerStuhlgang,

ofteinhergehendmitÜbelkeit, ErbrechenundFieber,
• hohesFieber mitschweren Kopf,Bauch-oder Gelenkschmer-

zen,eventuell Verstopfung.Dies könnenAnzeichenfürTyphus
oderParatyphussein,

• Gelbfärbungder Augäpfelundder Haut alsmöglichesAnzei-
chenfürVirushepatitis AoderE, diesichalsLeberentzündung
äußert,

GESUNDHEITLICHE ANFORDERUNGEN
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• gerötete,nässende,eitrigeoffeneodergeschwolleneWunden,
infizierteHautpartien, dieaufeine ansteckendeHautkrankheit
(zumBeispiel Borkenflechte) hinweisen.

Eine Erkrankungsollte Ihnen alsOrganisatorunverzüglichge-
meldetwerden, selbstwennesnureinenVerdachtdaraufgibt.
Weisen Sie IhreHelfer aufdiesevorbeugendeInfektionsschutz-
maßnahmehin.

Eine ErstbelehrungnachdemInfektionsschutzgesetz(IfSG)
benötigen ehrenamtlich Tätige, die nurein-oder zweimalig im
JahrbeieinemFestmithelfen, nicht. Nurwenndiesehäufiger
oderregelmäßigmitwirkenundmit leicht verderblichenLe-
bensmittelnumgehen,benötigensie eine solcheBescheinigung.
FragenSie bei Ihremörtlichen Gesundheitsamtnach,wennSie
unsichersind.

Helfer,die leicht verderblicheLebensmittelabgeben,sindtätig-
keitsbezogenüberdie dafürgeltendenHygieneregeln zuinfor-
mieren.Sie werdenaufgefordert,dieseeinzuhalten.Eine solche
abgespeckteEinweisung imSinne des§4LMHV Hygieneschu-
lungsolldurch fachkundigePersonen (vgl. Fußnote Seite 10)
erfolgen.
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Warumist HändewaschendasA undO?*

Mit denHändenfassenwir tagtäglichallesMögliche an.Hände
sindungewaschenmiteiner VielzahlvonMikroorganismen
behaftet undkönnenmaßgeblichfüreine Übertragungvon
krankheitserregendenBakterien undVirenauf Lebensmittel ver-
antwortlich sein.GründlichesHändewaschen beugtdemvorund
schütztdie Gesundheitder Festbesucher.

• Bevor Sie Lebensmittel anfassen,waschenSie Ihre Hände
gründlich:unter fließendem, möglichstwarmemWasser mit
Flüssigseife.Anschließend trocknenSie dieseambestenmit
Einwegtüchern gutab.

• WaschenSie immerwieder Ihre Hände.Dies ist immerPflicht,
nachdemSiemitSchmutz,Abfällen,Putzlappen undGeld in
Berührung gekommensind, nachjedemToilettenbesuch, nach
demNaseputzen undnachdemUmgangmitLebensmitteln,
die Krankheitserregerenthalten können(insbesonderezum
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Beispiel Fleisch,Geflügel,Fisch, Eier), nachdemGriff indie
HaareundnachKontaktmitHaustieren odereinemWindel-
wechsel.

Wassindgeeignete Handwaschgelegenheiten?

Eine HandwaschgelegenheitmitFlüssigseifeundEinmalhand-
tüchernsollte immer inderNähesein. Ist keinWaschbecken
verfügbar,kannzumHändewaschen einmitTrinkwasser gefüllter
saubererKanister mitAblaufhahnoder zumErhitzen ein elek-
trischerEinkochtopf oderGlühweinbereiter mitAuslaufhahn
jeweils miteinerdaruntergestelltenSchüssel verwendetwerden.
FlüssigseifeundEinweghandtücher dürfenauchhiernicht feh-
len. Lebensmittel undGeschirrdürfendarunternicht gereinigt
werden. Ein Eimermit stehendemWasser genügtnicht,weil sich
darin Bakterien ansammelnundvermehrenkönnen.
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Welche anderenHygieneanforderungensind
wichtig?*

• TragenSie saubereKleidung,die nicht fusselt. Zusätzlich
kanndasUmbindeneiner SchürzeodereinesKittels sinnvoll
sein,damitzumBeispiel keineweiten Ärmel,Oberteile oder
sonstigeKleidungsstückein Kontaktmit denSpeisen kommen
können.

• LegenSie vorArbeitsbeginnsämtlichenSchmuck abund
krempelnSie Ihre Ärmelauf,sodassdiesenichtmit den
Lebensmitteln inKontakt kommen.

• Binden Sie IhreHaare zusammen,fallssie längersind.
• AchtenSie aufeineangemesseneKörperhygiene,wie regel-

mäßigesDuschen,Haare waschenundZähne putzen.
• Kurzgeschnittene FingernägelohneLackundNagel-

schmucklassensichambesten reinigen.
• HustenoderniesenSie nichtaufLebensmittel.ZumHusten

undNaseputzenwendenSie sichvondenLebensmitteln ab,
verwendenSie Papiertaschentücherundwerfen diesean-
schließendweg. DanachwaschenSie sichgründlichdieHände
undtrocknensiemit Einweghandtüchern ab.

• VersorgenSie frischeWunden undoffeneVerletzungenan
HändenundArmensofort.DesinfizierenSie dieWunde und
deckenSie diesemitsauberem,wasserundurchlässigem
Pflaster ab.

• WaschenSie lieberhäufigdieHändeanstattEinmalhand-
schuheanzuziehen.Wenn Sie diesetragenmöchten,wech-
selnSie sie jedesMal nachKontaktmitunsauberenLebens-
mitteln oderGegenständen,Geld, VerpackungenundAbfall-
behältern.

• Rauchen istundHaustiere sindüberalldort,wo Lebensmit-
tel aufbewahrt, zubereitetoderangebotenwerden, verboten.
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Worauf müssenSie bei derWahl desVeranstal-
tungsortesachten?*

• FürTische,Stühle undBänkestehtausreichendPlatz zur
Verfügung.Die TischeundSitzgelegenheiten sindsoaufzustel-
len, dasseseinenHauptdurchganggibtundzwischenden
Reihenbreite Gängeverbleiben.Sollte eserforderlichsein,
könnendie Besucher denVeranstaltungsort sozügigverlassen.

• Die ZugängezumVeranstaltungsortsolltenbei jederWitte-
rungsicherbegehbar sein.

• Wenn dasFest (auch)beiDunkelheit stattfindet, achtenSie
darauf, dassdie ZugängezumVeranstaltungsort ausreichend
beleuchtet sind.

• Es sindausreichendParkplätze vorhandenundgekennzeich-
net.

• Es sindFluchtwege vorhandenundausgewiesen.
• Für TransportfahrzeugeundRettungswagen sindZu-und

Abfahrtswege vorhanden.

Wie sollen Stände undBuffets beschaffen
sein?*

• Schutz vorUmwelteinflüssen: Lebensmittelmüssenim
Freien unteranderemvordirekter Sonneneinstrahlung,Regen,
herabfallendemLaub, Insekten oderüberfliegendenVögeln
geschütztwerden. Wirksam davorbewahren könnenzumBei-
spielZelte oderSonnenschirme.

• AbstandzuToilettenundTiergehegen:Bieten Sie Speisen
undGetränkenicht inunmittelbarer Nähe zuTiergehegenoder
Sanitäreinrichtungen an.Das ist unhygienisch.

• Befestigter Bodenbelag: Ein unbefestigter Untergrundkann
zumBeispiel miteiner reiß-und rutschfestenBodenplane
ausgelegtwerden. Lebensmittel undsauberesGeschirrdürfen
dortaberdennochnichtabgestelltwerden. Sie dürfenkeinen
Bodenkontakthaben– weder beider AnnahmenochzurLa-
gerung,Abgabeoder Auslage.

• Leicht zureinigendeOberflächen: Arbeitsflächen, Tische,
Geschirr,Besteck, Behältnisse, Geräte undKühlschränkemüs-
seneineeinwandfreie, glatteOberflächeaufweisen,die leicht
zureinigenist. Verwenden Sie gegebenenfallsabwaschbare
TischdeckenoderFolie zumAbdecken.
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TECHNISCHE ANFORDERUNGEN
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Welche Anforderungen sind beim Trink-und
Abwassereinzuhalten?

• DasWasser zumBehandeln vonLebensmitteln, zumSpülen
undReinigen vonGeräten undGeschirr undzumHändewa-
schenmussTrinkwasserqualität haben.

• Die verwendeten TrinkwasserschläuchemüssenfürLebens-
mittel zugelassensein(zumBeispiel KTW A undDVGW W270
geprüft). Handelsübliche Gartenschläuchesindnicht zulässig!

• Die Schlauchleitungensollten vordemGebrauchmitTrink-
wasser gründlichdurchgespültwerden.

• AchtenSie darauf,dasssich indenTrinkwasserschlauchleitun-
gen(zumBeispiel durch„Knicke“ oderGegenstände,die auf
demSchlauchstehen) keinStauwasser bildenkann.

• DasAbwasser mussindasAbwassernetz geleitet oderbis zum
Abtransport in geschlossenenBehältern gesammeltwerden.

• Ist keinTrinkwasseranschlussvorhanden,dürfen nurEin-
weg-TrinkgefäßeoderMehrweggeschirr zureinmaligenNut-
zungverwendet werden. Ein KanistermitkaltemTrinkwasser
kannbehelfsweise zurausschließlichen Händereinigungge-
nutztwerden. DasWasser darfnichtzurLebensmittelverarbei-
tung,-zubereitungoderGeschirrreinigung verwendet werden.

Wannmusseine Veranstaltung angemeldet
werden?

• Wenn Sie Alkoholausschenkenwollen oderhäufigerals
gelegentlich einfrei zugängliches,öffentliches Fest durchfüh-
renmöchten,müssenSie Ihre Veranstaltungbei Ihrer Gemein-
deschriftlich anmelden.DasOrdnungsamtleitet behörden-
intern Ihre Anmeldungandie zuständigenVeterinärbehörden
oderLebensmittelüberwachungsämterweiter. Gegebenenfalls
kontrollierendiese ihreVeranstaltungvorOrt.

• Wenn Sie keinenAlkohol ausschenken,kannes trotzdem
erforderlichsein, dieAufnahmeeiner lebensmittelunternehme-
rischenTätigkeit(nachArt. 6VO(EG) Nr.852/2004)beider
zuständigenLebensmittelüberwachungsbehörde anzuzeigen.

• Fürgelegentlichund inkleinemRahmenstattfindende (Wohl-
fahrts-)Veranstaltungenistkeine Anmeldungerforderlich. Sie
sollten trotzdemmit Ihrer zuständigenLebensmittelüberwa-
chungshörde– wie imVorwortdiesesHeftserwähnt – Kontakt
aufnehmenunddiesedarüber informieren, dass I hrFest statt-
findet.
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Worauf ist bei der Reinigung zuachten?*

• ReinigenSie ArbeitsflächenundGerätschaftennachBedarf
mehrmalszwischendurch.DafürsolltenmehrerekleineEimer
mitheißemWasserundetwasSpülmittel, Wischlappen und
Einwegtücher zumTrocknenbereitstehen.

• SauberesvonschmutzigemGeschirr trennen: Bewahren
Sie sauberesGeschirrabgedecktundverpacktgetrenntvon
Lebensmitteln unddemRücklaufschmutzigerGeschirrteile
auf.

• Verwenden Sie möglichsteineGeschirrspülmaschinezur
Geschirrreinigung. EntfernenSie grobeSpeisereste vordem
EinbringendesGeschirrs. LeerenSie Gläseraus.BestückenSie
dieMaschine sachgerechtundüberladenSie sienicht.Halten
Sie dieReinigungsintervalle desProgrammsein.

• Verzichten Sie aushygienischenGründenaufdasSpülen,
TrocknenundPolieren derGläser mitHandtüchern vonHand
währenddesFestes. Existiert keineSpülmaschine,sammeln
Sie dasschmutzigeGeschirr ungespültundreinigenesspä-
termaschinell.Anderenfallsbieten Sie Einweggeschirran.

• Für einenhygienischenHandabwasch,zumBeispiel nachBe-
endigungdesFestes in einer KüchebenötigenSie zweiSpül-
becken: Eine mitheißem(60bis65°C)Wasser undSpülmit-
tel zumReinigen, dasanderemit kaltemWasser zumNach-
spülen.Restedürfennicht insSpülwasserentleert werden.
LassenSie dasgereinigteGeschirr mitder Öffnungnachunten
abtropfen. TrocknenSie esanschließendmiteinemfrischen,
sauberenGeschirrtuch ab.

• Wechseln Sie Spülwasser,SpüllappenundTrockentücher
mehrfach.VerwendenSieEinwegtücher. SaubereGeschirr-
handtücherundWischlappen sollten inausreichenderAn-
zahlverfügbarsein.

• Gebrauchte feuchte Geschirrtücher undmehrfachver-
wendbareWischtücher sindauszutauschen,zutrocknen,
undnachdemFest inder Waschmaschinebei mindestens
60°C zuwaschen.
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TIPP: Werden eine Spülbürsteoderein Gläserbürsten-
einsatzundGummihandschuheverwendet, ist eher
gewährleistet, dassdasSpülpersonalmit ausreichendhei-
ßemWasserspült.
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©BLE2017,Festesicherfeiern,Bestell-Nr.3438,www.bzfe.de

ReinigungsplanToiletten

Veranstaltung: Datum:

Ort,Adresse:

NamedesFestverantwortlichen:

Telefon: E-Mail:

BeginnderVeranstaltung: Uhr EndederVeranstaltung: Uhr

*DieToilettenkontrolleund-reinigungistvoneinerodermehrerenPersonendurchzuführen,dienurfürdieseAufgabezuständigsind.
EsdürfenkeineHelfer,diemitderHandhabungderLebensmittelbetrautsind,dieAufgabenübernehmen.IneinemsolchenFallmüsstefürdiejeweiligeRolle
zwischendurchdieKleidunggewechseltwerden,wasunrealistischundunzumutbarist.

gereinigtam: Uhrzeit: von*: Kontrolledurch:
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• Desinfektionsmittel gehörennicht indieHände vonLaien.
Sie dürfennurvon fachlich geschultemPersonal angewen-
detwerden, zumBeispiel nachUmgangmitmikrobiell behaf-
tetenLebensmittelnwie GeflügelundrohenEiern.

• Speiserestemüsseninseparaten,geschlossenenBehältern
entsorgtwerden. Eine VerfütterungvonSpeiserestenanTie-
re ist unzulässig.LeerenSie Abfallbehälter regelmäßigund
immernachEnde derVeranstaltungundvergessenSie auch
derenReinigungnicht.

Was ist sonstnochwichtig?*

• Bons statt Geld: TrennenSie die Kassevonder Lebensmittel-
ausgabe.Bewährt habensichVerzehrbons.

• Personaltoiletten fürHelfer: ReservierenSie für Ihre Helfer
eineseparateToiletteundweisen Sie diesezumBeispiel mit
einemSchild alssolcheaus.
– KeinToilettendienstfür Lebensmittelhelfer:WennSie

alsHelfer mitLebensmitteln umgehen,dürfenSie nichtzur
Toilettenaufsichteingeteilt werden. Diese Aufgabemüssen
anderePersonen übernehmen.

– DieSanitäranlagen solltenmöglichstmit fließendem
Warm-und Kaltwasser, Flüssigseife undEinmalhandtü-
chernmitAbwurfkorbausgestattetsein. Eine ausreichende
Menge Toilettenpapier undEinmalhandtüchermussvor-
handensein.Dassdie Toilettenregelmäßiggereinigt wur-
den, istzudokumentieren (vergleicheKopiervorlage 9:
ReinigungsplanToiletten).

Kopiervorlage9:ReinigungsplanToiletten(Seite 40)
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Leitlinien, Kommentare,Merkblätter,
DIN-Normen

Bales /Baumann/ Schnitzler: Infektionsschutzgesetz,Kommen-
tar undVorschriftensammlung.2., überarbeitete Auflage2003.
KohlhammerVerlagStuttgart

BundfürLebensmittelrechtundLebensmittelkundee. V. (BLL),
BundesverbanddesDeutschenLebensmittelhandelse.V. (BVLH),
DeutscherBauernverbande.V. (DBV), DeutscherHotel-und
Gaststättenverbande.V. (DEHOGA), DeutscherFleischer-Ver-
bande.V. (DFV), HauptverbanddesDeutschenEinzelhandels
e. V. (HDE) (Hrsg.): Temperaturanforderungenfürbestimmte
Lebensmittel tierischenUrsprungs,die inBetrieben desEinzel-
handels loseoderselbstverpacktabgegebenwerden. Leitlinie
fürguteVerfahrenspraxisgemäßVerordnung(EG) Nr.852/2004
vom23. August2006

BundesinstitutfürRisikobewertung(BfR) (Hrsg.): Warmhalte-
temperaturvonSpeisen sollte über65°Cbetragen.Stellungnah-
meNr.008/2008desBfR vom14. Januar 2008.Berlin 2008

Bundesinstitut fürRisikobewertung(BfR) (Hrsg.): Fragenund
Antworten zumSchutzvorLebensmittelinfektionen imPrivat-
haushalt;. FAQdesBfR vom08.Februar2018.,Berlin 2018

Bundesinstitut fürRisikobewertung(BfR) (Hrsg.): Sicher ver-
pflegt – BesondersempfindlichePersonengruppeninGemein-
schaftseinrichtungen.Berlin 2017

DeutscherBrauerbunde.V.:Mobile Schankanlagen(Broschüre);
Mobiler Bierausschank(Flyer) desDeutschenBrauerbunds.
Berlin 2014 (www.brauer-bund.de, Zugriff vom16.10.2018)

DeutscherBrauerbunde. V.:Qualität, HygieneundReinigung
vonSchankanlagen;Hygieneleitfaden Getränkeschankanlagen,
Berlin 2014(www.brauer-bund.de,Zugriff vom16.10.2018

DeutscherCaritasverbande.V.,DiakonischesWerk derEvan-
gelischenKirche inDeutschlande. V. (Hrsg.): Wenn insozialen
Einrichtungengekochtwird. Leitlinie gemäßArt. 8derVO(EG)
Nr.852/2004.1.Auflage2009.LambertusVerlagFreiburg

DeutscherCaritasverbande.V. (Hrsg.); DiakonieDeutschland
(Hrsg.): ErgänzungsbandfürZentralküchen undCook&Chill zu
„Wenn insozialenEinrichtungengekochtwird“. Ergänzungder
Leitlinie. 1.Auflage2016.LambertusVerlagFreiburg

DeutscherHausfrauenbunde.V., LandesverbandHessen:Feste
sicher feiern. Darmstadt2006

DIN 6650-6Getränkeschankanlagen– Teil6Anforderungenan
ReinigungundDesinfektion (Stand: Dezember2014)

DIN 6650-7Getränkeschankanlagen– Teil7Hygienische Anfor-
derungenandieErrichtung vonGetränkeschankanlagen(Stand:
November 2008)

DIN 10506Lebensmittelhygiene– Gemeinschaftsverpflegung
(Stand: Juli 2018)

DIN 10508Lebensmittelhygiene– TemperaturenfürLebensmit-
tel (Stand: März2012)

EU-Kommission:Leitfaden fürdie DurchführungeinzelnerBe-
stimmungender Verordnung(EG) Nr.852/2004überLebensmit-
telhygiene.Online unter:http://bvlk.de/fachinformationen.html
(Zugriff vom18.10.2018)
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Ministerium fürKlimaschutz,Umwelt, Landwirtschaft, Natur-und
VerbraucherschutzdesLandesNordrhein-Westfalen: Pressemit-
teilung vom28.Oktober 2014:Kennzeichnungsvorschriftender
neuenEU-Lebensmittelinformationsverordnunggeltennicht für
die gelegentliche Handhabung,ZubereitungundLagerungvon
Lebensmittelnsowie SpeisenzubereitungdurchPrivatpersonen.
Onlineunter:https://www.umwelt.nrw.de/pressebereich/
pressemitteilung/news/2014-10-28-kennzeichnungsvorschrif-
ten-der-neuen-eu-lebensmittelinformationsverordnung-gel-
ten-nicht-fuer-die-gelegentliche-handhabung-zubereitung-und-
lagerung-von-lebensmitteln-sowie-speisenzubereitung-durch-
privatpersonen/ (Zugriff vom18.10.2018)

Gesetze, Verordnungen

Gaststättengesetz (GastG) inder FassungderBekanntmachung
vom20.November1998(BGBl. I S. 3418),zuletztgeändert
durchArtikel 14desGesetzesvom10.März2017(BGBl. I S.
420)

Infektionsschutzgesetz(IfSG): GesetzzurVerhütungundBe-
kämpfungvonInfektionskrankheiten beimMenschen vom20.
Juli 2000(BGBl. I S. 1045);zuletztgeändertdurchArtikel 1des
Gesetzesvom17.Juli 2017(BGBl. I S. 2615)

Jugendschutzgesetz(JuSchG)vom23. Juli2002(BGBl. I, S. 2730),
zuletztgeändertdurchArt. Art. 11vom10.März 2017(BGBl.
I S. 420)

Lebensmittel-,Bedarfsgegenstände-und Futtermittelgesetzbuch
(LFGB), neugefasstdurchBekanntmachungv.3 Juni 2013in
BGBl. I S. 1426);zuletztgeändertdurchArtikel 1desGesetzes
vom30.6.2017(BGBl. I S. 2147)

VerordnungzurDurchführungvonVorschriften desgemein-
schaftlichenLebensmittelhygienerechts(EULMRDV); Version
vom8.August2007(BGBl. I S. 1816(Nr.39))

Zweite VerordnungzurÄnderungvonVorschriften zurDurchfüh-
rungdesgemeinschaftlichenLebensmittelhygienerechts (2. EU-
LMRDVÄndV) v.11.November2010(BGBl. I S. 1537(Nr.57))

Verordnung(EG) Nr.852/2004desEuropäischenParlamentes
unddesRates vom29.April 2004überLebensmittelhygiene
(ABl. L139,30.April 2004,S. 1), zuletztgeändertdurchdie
Verordnung(EG) Nr.219/2009desEuropäischenParlamentes
unddesRates vom11.März 2009(ABl. L87,31.3.2009S. 109)

Lebensmittelhygiene-Verordnung(LMHV) vom8.August2007
(BGBl. I, S. 1816f.),neugefasstdurchBek. vom21.06.2016
(BGBl. 1469)zuletztgeändertdurchArtikel 2derVerordnung
vom3.1.2018(BGBl. I S. 99)

TierischeLebensmittel-Hygieneverordnung(Tier-LMHV) vom
8.August2007(BGBl. I, S. 1816u.1828),neugefasstdurch
Bekanntmachungvom18.April 2018(BGBl. I S. 480(619))

Verordnung(EU) Nr.1169/2011desEuropäischenParlamentes
unddesRatesvom25.Oktober 2011betreffend die Information
derVerbraucherüberLebensmittel (Lebensmittel-Informations-
verordnung), veröffentlicht undkorrigiert imABl. L304vom
22.11.2011

Lebensmittelinformations-Durchführungsverordnungvom
5. Juli 2017(BGBl. I S. 2272)

Verordnungüber tiefgefroreneLebensmittel (TLMV), Version
vom22.Februar2007(BGBl. I, S. 258),zuletztgeändertdurch
Artikel 4derVerordnungvom5. Juli2017(BGBl. I S. 2272)
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ChecklisteVeranstaltungsorganisation

Veranstaltung: Datum:

Ort,Adresse:

NamedesFestverantwortlichen:

Organisation:

Telefon: E-Mail:

Adresse:

BeginnderVeranstaltung: Uhr EndederVeranstaltung: Uhr

Nr. Aufgabe Wererledigt
die Aufgabe?

Biswann? Erledigt am:

1.0 Veranstaltungallgemein:
1.1 Kostenkalkulieren undFinanzierungsicherstellen
1.2 Angebot/GenehmigungfürdieNutzungdesVeranstaltungsortes

beiderGemeinde-oderStadtverwaltung, ggf.beiprivaten Grund-
stücksbesitzernundbeiNachbarneinholen

1.3 wennessichdochumeinegewerblicheVeranstaltunghandelt:
beimGewerbeamtrechtzeitig anmelden

1.4 abklären, obausreichenderVersicherungsschutz
(z. B. Schadenshaftpflicht) besteht

1.5 ggf.Sicherheitspersonal engagieren
1.6 KontaktmitderLebensmittel überwachendenBehördeaufnehmen

unddasFestggf.anzeigen.(DasAmtkannSie hinsichtlich Ihrer
AnforderungenberatenoderIhnenKontaktezuanderenVeranstal-
tern, diebereits ähnlicheFestedurchgeführthaben,vermitteln.)

1.7 InformierenSie sichbeiderGemeinde-/Stadtverwaltung,
obundwennja welche Ruhezeiteneinzuhalten sindund
obweitereAspekte(z.B. StraßensperrungbeiStraßenfesten,
Fluchtwege) zuberücksichtigensind

1.8 AbfallentsorgungmitdemzuständigenAbfallentsorgungsunter-
nehmenklären

1.9 ZugangfüreinenTrinkwasseranschlusssicherstellen, Trinkwasser-
schläucheorganisierenunddieAbwasserbeseitigungsicherstellen

1.10 ZugangfürStromanschlussundentsprechendeKapazitäten ein-
richten

1.11 Ggf.eine Getränkeausschankanlageorganisieren, beimVerleiher
überdieHandhabungundReinigungderAnlage informieren
(Reinigungsnachweis mussvorhandensein)

1.12 beimAusschank alkoholischer Getränke:
beiderzuständigenBehördeerkundigen,ob– jenachArt der
Veranstaltung– einevorübergehendeGaststättenerlaubnis nach
§12Gaststättengesetz odereineGaststättengestattung zubean-
tragenist
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KOPIERVORLAGE 1/2

Nr. Aufgabe Wererledigt
die Aufgabe?

Biswann? Erledigt am:

1.13 amGetränkestandggf.einenHinweis aufdasJugendschutzgesetz
zumAlkoholausschankanbringen, zumBeispiel: KeineAbgabevon
Bier,Wein, SektanKinderundJugendlicheunter16Jahren

1.14 ausreichendeAnzahlvonToilettensowie einegesonderteToilette
fürMitarbeiter mitHandwaschbeckenundBeleuchtungorganisie-
ren(ggf. einemobileToilettenanlage, z.B.Toilettenwagenordern)

1.15 Verkaufsstand/Partyzelt besorgen,AnforderungenandenFuß-
bodendesVerkaufsstandes/Zeltesbeachten

1.16 ggf.ausreichendeBeleuchtungsicherstellen
1.17 Musikanlage, Verstärker,LautsprecherundStromanschlussdafür

organisieren
1.18 ggf.TischeundBestuhlung, Geschirr organisieren
1.19 fürHandwaschgelegenheiten sorgen,Umgangmitschmutzigem

Geschirr regelnundggf.dieMöglichkeit fürdasWaschenvon
Lebensmitteln (Obst/Gemüse)regeln

1.20 AufbauundAbbauorganisieren
1.21 beiderFeuerwehr überdieVorschriften zumBrandschutzinformie-

renundggf.Feuerlöscheraufstellen
1.22 ggf.GEMA-Anmeldungdurchführen(in derRegel ist derMusik-

einsatznurbeiPrivatveranstaltungen GEMA-frei.Wennbeieiner
öffentlichen VeranstaltungMusikzumEinsatz kommt,informieren
Sie sichbitte rechtzeitig, obdieseGEMA-pflichtigistundmitwel-
chenKostenzurechnenist. Infos unterwww.gema.de)

1.23 Bei größerenVeranstaltungenempfiehlt essich, bei einemTräger
derdeutschenWohlfahrtspflege, z.B. beimArbeiter-Samariter-
Bund, beimDeutschenRotenKreuz,beiderMalteser-oder Johan-
niter-Unfallhilfe zufragen,obEinsatzkräfte beidemFestpräsent
seinkönnen

1.24 Sonstiges:

2.0 SpeisenundGetränke
2.1 DieehrenamtlichenHelfer rechtzeitig vordemFestz.B. aufder

Organisationsbesprechungüberdie „Gute Hygienepraxis“ und
Tätigkeitsverbote nachdemInfektionsschutzgesetzbeiFesten
unterrichten(Inhalte: Helferheft0364„Feste sicherfeiern“)

2.2 Helferlisten (Auf-/Abbau,Durchführung)inUmlaufgeben
2.3 Liste fürLebensmittelspendeninUmlauf geben
2.4 geeigneteLebensmittel(vgl. Tabelle1:„Geeignete, bedingtgeeig-

neteundnichtempfehlenswerteLebensmittel“), Getränke,Kaffee
usw.einkaufen
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KOPIERVORLAGE 1/3

Nr. Aufgabe Wererledigt
die Aufgabe?

Biswann? Erledigt am:

2.5 evtl. Brötchen,Kuchen,Grillfleisch etc. beimBäcker,Metzger
bestellen

2.6 evtl. Geschirr,Gläser,Besteck, Kaffeekannenbesorgen
2.7 Zubehörbesorgen:Servietten, Müllbeutel, Küchentücher,Spüllap-

pen,Putzlappen, Spülmittel, Putz-undReinigungsmittel, Toiletten-
papier,Einweghandtücheretc.

2.8 Kopiervorlage5:ChecklisteWareneingangkopieren,Mappefür
z.B. Lieferscheine,Quittungenvorbereiten

2.9 Preislisten fürGetränkevorbereiten
2.10 Kühl-undTiefkühlgeräte rechtzeitig vorabaufstellen undeinschal-

ten, damitbeimEinlagerndieerforderlichenMindesttemperaturen
erreicht sind(s. Kopiervorlage6:TemperaturkontrolleKühltheken,
Kühlgeräte)

2.11 Kopiervorlage7:Temperaturkontrollekühlpflichtige Lebensmittel
kopieren

2.12 Kopiervorlage 8:Temperaturkontrolleheiße Speisenkopieren
2.13 Kasse,Wechselgeld undVerzehrbonsbesorgen
2.14 Kopiervorlage9:ReinigungsplanToilettenkopieren
2.15 Sonstiges:

3.0 Öffentlichkeitsarbeit
3.1 ggf.Aktionen,Spiele oderÄhnlichesplanen, Zubehörbesorgen
3.2 ggf.Ehrengästeeinladen
3.3 ggf.Presse informieren
3.4 Sonstiges:
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KOPIERVORLAGE 2

Aufgabenverteilung

Planungstreffen: Datum:

NamederVeranstaltung: Datum:

Ort,Adresse:

NamedesFestverantwortlichen:

Organisation:

Telefon: E-Mail:

Wasist zuerledigen? Wer kümmertsich
darum?
(Name,Vorname)

Biswannzu
erledigen?
(Datum)

Erledigtam

(Datum)

Unterschrift



34

©BLE 2017,Festesicherfeiern, Bestell-Nr.3438,www.bzfe.de

KOPIERVORLAGE 3

Teilnehmerliste – Hygiene-undInfektionsschutzunterweisung

GeplanteVeranstaltung: Datum:

Ort,Adresse:

NamedesFestverantwortlichen:

Telefon: E-Mail:

Referent:

Ort: Datum:

Schulungsinhalte:

Teilnehmeranzahl:

Vor-und Nachname
(Bitte inDruckbuchstabenangeben)

Unterschrift
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KOPIERVORLAGE 4

Helferliste alsAushang

Einsatzbereich(z.B. Grill):

Veranstaltung: Datum:

Ort,Adresse:

NamedesFestverantwortlichen:

Telefon: E-Mail:

Name Telefon undE-Mail Einsatzam
(Datum)

Uhrzeit
von/bis

Tätigkeiten* anfrüherer
Hygiene-
unterwei-
sungteilge-
nommen?
ja/nein

*Mithilfe vordemFestwirdbenötigtam________________ :z.B. fürStandaufbau,TransportvonGeräten,BeschaffungvonZubehör
*Mithilfe beimFestam________________ :z.B.Warenannahme,Speisenausgabe,Kaffee-,Getränkeausschank,Bonverkauf/Kasse,Spülen,Spiele/
Aktionen,Brötchenbelegen,Grill, Fritteuse,Abbau
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KOPIERVORLAGE 5

Lebensmittel/
Speise

hergestellt von:
(Name/Vorname)

angeliefert
um:
(Uhrzeit)

a) frisches
Aussehen

b)MHDnicht
abgelaufen

hergestellt
am:

ausreichend
verpackt
(rundum)

a)TK–18°C
(bismax. –15°C)

b)gekühltmax.7°C
(bismax.10°C)

c)erhitzt ≥65°C
(bismin.60°C)
anderenfalls
keine Annahme

Unterschrift/
Kürzel

ChecklisteWarenannahme

Veranstaltung am: Ort:

NamederVeranstaltung:

NamedesVerantwortlichen (Name,Vorname):

Telefon: E-Mail:

BeginnderVeranstaltung: Uhr EndederVeranstaltung: Uhr



37

©BLE 2017,Festesicherfeiern, Bestell-Nr.3438,www.bzfe.de

KOPIERVORLAGE 6

TemperaturkontrolleKühltheken, Kühlgeräte

Veranstaltung: Datum:

Ort,Adresse:

NamedesFestverantwortlichen:

Telefon: E-Mail:

Name(n)derHelfer:

Solltemperatur Kühlgeräteeinstellung:4°Cbismax:7°C*; Solltemperatur Tiefkühlgeräte:mindestens–18°C
Maßnahmen
• beiAbweichungumbiszu3°Cnachoben:Nachregeln derTemperatur,Einbringen vonzusätzlich tiefgefrorenen Kühlakkusoder
UmlagernderSpeisen;

•Abweichungvonmehrals3°Cnachoben:SpeisenundGetränke,diezumBeispiel Milch oderfrischesObstenthalten, verwerfen

Station
(z.B.Grill-
stand)

Lebensmittel Temperaturkontrolle 1(vor BeginndesFestes)

Messwert
Soll:

Messwert Ist: Uhrzeit Unterschrift

1

2

3

4

5

Station
(z.B.Grill-
stand)

Lebensmittel Temperaturkontrolle 2(währenddesFestes)

Messwert
Soll:

Messwert Ist: Uhrzeit Unterschrift

1

2

3

4

5

*Ausnahmenbilden frischeFischereierzeugnisse,diebei annäherndSchmelzeistemperatur(0bis2°C) zulagernsind
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KOPIERVORLAGE 7

Temperaturkontrollekühlpflichtige Lebensmittel

Veranstaltung: Datum:

Ort,Adresse:

NamedesFestverantwortlichen:

Telefon: E-Mail:

Name(n)derHelfer:

Höchsttemperaturen fürdiemeistengekühltenLebensmittel: maximal7°C, TK-Produkte:maximal–18 °C
AbweichendeHöchsttemperaturengeltenfür: • Speiseeis zumAusportionieren:maximal–12 °C, • rohenFischundroheMeerestiere:
beiannäherndSchmelzeistemperatur0–2 °C, • losesHackfleisch(Thekenware)undfrischesGeflügelfleisch: 4°C, •Getränke,dieMilch
oderfrischesObstenthalten: 8°C, • kühlpflichtigeMilchproduktewie Joghurt: maximal10°C
Maßnahmen
•beiAbweichungumbiszu3°Cnachoben:NachregelnderGerätetemperatur, Einbringen vonzusätzlich tiefgefrorenen Kühlakkusoder
UmlagernderSpeisen

•Abweichungvonmehrals 3°Cnachoben:SpeisenundGetränke,diezumBeispiel Milch oderfrischesObstenthalten, verwerfen

Station
(z.B.Grill-
stand)

Lebensmittel Temperaturkontrolle 1(vor BeginndesFestes)

Messwert
Soll:

Messwert Ist: Uhrzeit Unterschrift

1

2

3

4

5

Station
(z.B.Grill-
stand)

Lebensmittel Temperaturkontrolle 2(währenddesFestes)

Messwert
Soll:

Messwert Ist: Uhrzeit Unterschrift

1

2

3

4

5
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KOPIERVORLAGE 8

TemperaturkontrolleheißeSpeisen

Veranstaltung: Datum:

Ort,Adresse:

NamedesFestverantwortlichen:

Telefon: E-Mail:

Name(n)derHelfer:

Solltemperatur fürzubereitete LebensmittelundheißeSpeisen,diegekühltangeliefert undwiedererhitzt werden:Kerntemperaturmindestens
70°C für2Minuten. DieSpeisenmüssensichtbar dampfen.
Solltemperaturbeiheiß gehaltenenLebensmitteln: 65°CimInneren
Maßnahmen:Bei kurzfristiger,geringfügigerTemperaturabweichung(bis auf60°Cfürhöchstens15Minuten) erhitzenSie dieSpeisennach.
AnderenfallsmüssenSie dieSpeisen verwerfen.
Messenmit einemBratenthermometer: DasThermometermusssaubersein. Eswird inderMitte eingestochen.
AugenscheinlicheKontrolle desGarzustands:Schweine-bzw. Geflügelfleisch ist gar,wennesbeimAnschneiden imKerngraubzw.weiß aussieht.

Station
(z.B.Grill-
stand)

Lebensmittel Temperaturkontrolle 1(vor BeginndesFestes)

Messwert
Soll:

Messwert Ist: Uhrzeit Unterschrift

1

2

3

4

5

Station
(z.B.Grill-
stand)

Lebensmittel Temperaturkontrolle 2(währenddesFestes)

Messwert
Soll:

Messwert Ist: Uhrzeit Unterschrift

1

2

3

4

5
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KOPIERVORLAGE 9

ReinigungsplanToiletten

Veranstaltung: Datum:

Ort,Adresse:

NamedesFestverantwortlichen:

Telefon: E-Mail:

BeginnderVeranstaltung: Uhr EndederVeranstaltung: Uhr

*Die Toilettenkontrolle und-reinigungist voneiner odermehrerenPersonendurchzuführen,dienurfürdieseAufgabe zuständigsind.
EsdürfenkeineHelfer, diemit derHandhabungderLebensmittelbetraut sind,dieAufgabenübernehmen.In einemsolchenFallmüsstefürdie jeweilige Rolle
zwischendurchdieKleidunggewechselt werden,wasunrealistisch undunzumutbarist.

gereinigt am: Uhrzeit: von*: Kontrolle durch:
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Festesicherfeiern
Helferheft
ZueinemgelungenenFest gehören
Speisen undGetränke.Diese müs-
senhygienischeinwandfrei sein.
DiemeistehrenamtlichenHelfer
müssendafürbestimmte Hygiene-
regelneinhalten.Dieseerklärt die
Leitlinie „Feste sicherfeiern“.
Viele Maßnahmen,wie das regel-
mäßigeHändewaschen, sindden
Helfern bereitsbekannt. Jedoch
werdenHelfer vorundwährend
demFestauchmitkomplexerenFragenkonfrontiert: Welche Speisen eignensichfürFeste, wann
istFleisch vollständiggarundwie gelingteinhygienischesBuffet? DasHeft gibtdaraufklareAnt-
worten, übersichtlichundverständlich formuliert.VieleBilder undTabellenverdeutlichendie wich-
tigstenHygienemaßnahmen. So könnendieHelfer sichergehen,analles zudenken.

AlsDownloadaufderdgh-Homepageerhältlich

18 19www.bzfe.de www.bzfe.de

BeimFrittieren:
• TauschenSiedasFettnach
12StundenBetriebsdauer
ausbeziehungsweise,wenn
einTeststäbchen(erhältlich
imFachhandelfürLabor-
bedarf)denFettwechsel
anzeigt.Beimehrtägigen
FestenwechselnSiedas
Frittierfetttäglich.

• Lebensmittelabschirmen:
SchützenSiedieLebens-
mittelvorungewollten
Fremdeinflüssen.Vermei-
denSieinsbesondere,dass
sieangefasst,angehustet,
angeniestoderanderweitig
verunreinigtwerdenoder
zumBeispielsichInsekten
daraufniederlassenkönnen.
EineoffenePräsentationist
unhygienisch.

• Geschütztpräsentieren:
ZeigenSiedieSpeisenzum
BeispielineinerTheke,die
zurBesucherseitehinmit
einemSpuckschutz aus
GlasoderKunststoffverse-
henist.Anderenfallsstellen
SiedieLebensmittelaufdie
Thekeunddecken Siediese
mitHaubenoderFolieab.
OderaberSiestellenunver-
käuflicheMusterspeisen
aufTellernvorsichausoder
SiezeigenFotosdavon.
DieVerkaufswarebewah-
renSiedannzumBeispiel
aufrückwärtigenTischen
inKunststoffboxenmit
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WoraufsolltemanbeiderSpeisen-und
Getränkeausgabeachten?

DeckelnoderHaubenoder
inKühlgerätenauf.

• Kühlunggewährleisten:
LagernSiezukühlendeLe-
bensmittelimmerbiszur
AbgabeabgedecktimKühl-
schrankoderinKühlboxen.
BietenSiekühlpflichtige
Speisennichtungekühltan.
AbhängigvonderUmge-
bungstemperaturkönnen
sichdieSpeisenschnellso
sehrerwärmen,dasssich
vorhandeneBakterieningroßemMaßevermehrenkönnen.Ha-
benSiekeineKühltheke,präsentierenSiedenGästenwieoben
beschriebenMusterspeisenoderAbbildungendavon.IstdasFest
vorbei,entsorgenSiedieMusterspeisen.

• Speisenausgabemit
ausreichendAbstand:
ErlaubenSiekeineSelbst-
bedienungbeiunverpackten
Speisen,sondernportionie-
renSiedieseaus.Sorgen
Siefüreinenausreichenden
AbstandzwischenAusgabe-
tischundGast.Vergrößern
Siebeispielsweisemiteiner
SitzbankvordemAusgabe-
tischdenAbstandderartig,
dassdieLebensmittelnicht
angefasst,angehustetoderangeniestwerdenkönnen.

• SauberportionierenkurzvorderAbgabe: PortionierenSie
dieSpeisenimmererstkurzvordemServierenmitsauberen
Messern,LöffelnoderPizza-
schneidern.

• Hygienischausgeben:
FassenSieverzehrfertige
LebensmittelundSpeisen
sowieGeschirrinnenflächen
nichtdirektmitdenHänden
an,sondernverwendenSie
dazuVorlegebesteck,Zan-
gen,Tortenheber,Einweg-
handschuhe,Plastik-oder
Papiertüten.Fo
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